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Die Hormonfleisch-Entscheidung hat für den lebensmittelrechtlichen Bereich beson-
dere Bedeutung: Sie setzt entscheidende Weichen, ob und unter welchen Vorausset-
zungen einzelne Mitgliedstaaten bzw. die EU höhere nationale Schutzmaßnahmen
erlassen können. Angesichts der BSE-Krise oder dem Handel mit gentechnisch ver-
änderten Lebensmitteln bedarf es eindeutiger Entscheidungen, wie weit das Recht
einzelner Staaten zur Vorsorge künftig zugunsten des freien Handels eingeschränkt
wird (EGGERS 1998).

������� +LQWHUJUXQG
Hormone in der Tiermast - dies war bereits Ende der achtziger Jahre ein Dauerthema
in den deutschen und europäischen Medien. Zahlreiche Hormonskandale hatten die
Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert und die kritische Position der Verbrau-
cherverbände gestärkt. Von verschiedenen Seiten wurde die Forderung eines Verbots
von Hormonen in der Fleischherstellung laut. Schließlich sah auch die EU die
Dringlichkeit zu handeln und erließ 1988 ein Verbot zur Verwendung von Hormonen
in der europäischen Tiermast und untersagte die Einfuhr von damit behandeltem
Fleisch aus Drittländern (REINECKE 1997).

In Amerika ist die Verwendung von Hormonen jedoch legal. Die USA sahen sich
deshalb einem unzulässigen Handelshemmnis ausgesetzt und antworteten mit Be-
schränkungen für eine ganze Reihe von europäischen Produkten wie Nudeln, Toma-
tenmark und Zitrusfrüchten. Dabei ging es den Amerikanern vor allem darum, die
durch das Hormonverbot entstandenen Einnahmeverluste in Höhe von rund 100 Mil-
lionen Dollar auszugleichen (ENGELS 1998).

Jahrelang führten europäische und amerikanische Politiker zähe Verhandlungen dar-
über, wie der Konflikt beigelegt werden könnte. Da jedoch bei 75 bis 95 Prozent der
US-Mastrinder regelmäßig Hormone verwendet wurden, blieben die Bemühungen
ohne Erfolg (ENGELS 1998).

Letzter Akt in dem fast 15 Jahre währenden Hormonstreit: Die USA und kurz danach
auch Kanada beantragen die Einsetzung eines internationalen Streitschlichtungs-
Panels zur Beilegung des Rinderhormon-Falls. Zwei Faktoren waren für die USA
und Kanada ausschlaggebend, diesen Weg zu gehen. Zum einen hatte die Codex-
Alimentarius-Kommission (CAK)2 im Juli 1995 verschiedene Hormone ohne jegli-
che Mengenbeschränkung freigegeben und für zwei weitere Hormone einen Grenz-
wert festgelegt. Damit kollidierte das Totalverbot der EU mit den Vorschriften der
CAK. Zum anderen bestätigte die EU 1996 ihr „Null-Level“3, d.h. Fleisch darf nur
importiert werden, wenn nachgewiesen ist, daß es keinerlei Hormonrückstände ent-
hält.

                                                
2

Zur CAK siehe ausführlich in Kap. 3.2.
3

RL 96/22/EG vom 29.4.1996.
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Sowohl die erste Instanz als auch die Berufungsinstanz des internationalen Schieds-
gerichtes haben entschieden, dass das Importverbot der EG für Rindfleisch unzuläs-
sig ist. Dennoch hat die Berufungsentscheidung für die EU wesentliche Verbesse-
rungen gebracht. Die Berufungsinstanz hat die Entscheidung in wichtigen Punkten
aufgehoben und eine grundlegende Neuinterpretation der einschlägigen Vorschriften
zu Gunsten der EU vorgenommen4.

Die EU ist nun aufgefordert, die Empfehlungen der Berufungsinstanz (Appellate
Body) umzusetzen. Innerhalb von 15 Monaten bis Ende Mai 1999 kann die EU eine
neue Hormon-Richtlinie mit ausreichender Risikoabschätzung erlassen. Vorerst wird
also kein Hormonfleisch aus den USA auf den europäischen Markt kommen.

������� :HVHQWOLFKHU�,QKDOW�GHU�(QWVFKHLGXQJHQ
Die Hormonfleisch-Entscheidung wirft aus Verbrauchersicht mehrere Fragen auf.
Besondere Bedeutung erlangen dabei die Neuerungen, die durch Gründung der
World Trade Organization (WTO) in die internationale Streitschlichtung Eingang
gefunden haben. Zahlreiche neue Abkommen wurden verabschiedet, die erstmals in
der Hormonfleisch-Entscheidung Auslegung und Anwendung gefunden haben.

• Frage 4: Wie ist im Hormonstreitfall die Beweislastverteilung geregelt worden?

• Frage 5: Ist die EU beim Erlass ihrer Hormonstandards an internationale Stan-
dards gebunden oder kann die EU höhere Standards erlassen? Welche Anforde-
rungen muss die EU erfüllen, um ihr Hormonverbot zu rechtfertigen?

• Frage 6: Welche Besonderheiten und Verbesserungen weist das neue Streitbeile-
gungsverfahren der WTO auf?

��� 'DV�*$77��$ENRPPHQ

����� 'LH�*UXQGODJHQ�GHV�*$77

Das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT (General Agreement of Tarifs
and Trade) wurde 1947 als Abkommen von zunächst 23 Staaten - vorwiegend In-
dustrienationen – beschlossen; Entwicklungsländer waren bei der Gründung des
GATT zunächst nicht beteiligt. Der GATT-Vertrag ist ein völkerrechtliches Ab-
kommen, in dem eine Reihe verbindlicher Rahmenbedingungen für den Handelsver-
kehr zwischen seinen Vertragsparteien festgelegt werden. Die Grundidee des GATT
von 1947 zur Liberalisierung des Welthandels war einfach: Der Welthandel sollte
von Zöllen und anderen Handelshemmnissen befreit werden, um so eine Verbesse-
rung der allgemeinen Marktzugangsbedingungen zu erreichen. Die Vertragstaaten
hatten sich zum Ziel gesetzt, durch den Abbau von Handelshemmnissen den interna-
tionalen Handel zu erleichtern und die Weltwirtschaft anzukurbeln. Stichwörter wie
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Das Appellate Body ist seiner Rolle, einen Schutz gegen falsche Panel Entscheidungen zu bieten, gerecht
geworden und hat der restriktiven Auslegungspraxis einen Riegel vorgeschoben. Es bleibt abzuwarten, ob
diese Entscheidung für andere lebensmittelrechtliche Streitigkeiten wegweisend ist.
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Globalisierung waren zwar noch nicht in aller Munde, als das GATT-Abkommen
beschlossen wurde, aber die Ausdehnung der Wirtschaftsaktivitäten der National-
staaten auf den Weltmarkt war nichts anderes, als ein kräftiger Anstoß zur Globali-
sierung der Weltwirtschaft.

Das GATT zielte auf eine Angleichung der Handelsbedingungen zwischen den Mit-
gliedstaaten ab. Die Handelspraxis, dass sich einzelne Staaten durch bilaterale Ver-
einbarungen Handelserleichterungen gewähren, die anderen Staaten nicht zugute
kommen, sollte zunehmend eingeschränkt werden.

Der folgende Überblick führt die fünf wichtigsten Prinzipien des GATT im einzelnen
auf:

• Das Prinzip der Meistbegünstigung: Jeder Vertragspartner muss die einem ande-
ren Mitgliedstaat zugestandenen Handelserleichterungen unverzüglich und bedin-
gungslos allen Vertragstaaten für alle gleichartigen Waren gewähren (Art.  I
GATT 1947).

 %HLVSLHO��0HLVWEHJ�QVWLJXQJ��QDFK�+$86(5������
 Wenn die japanische Regierung die auf US-amerikanische Lebensmittel erhobenen Zölle von zehn
Prozent auf fünf Prozent abbaut, gilt diese Zollsenkung unverzüglich auch für beispielsweise deut-
sche und schweizerische Lebensmittel.

• Nichtdiskriminierung: Produkte aus anderen Mitgliedstaaten dürfen auf dem hei-
mischen Markt nicht schlechter behandelt werden als inländische Produkte. Insbe-
sondere dürfen Waren, die aus dem Gebiet einer anderen Vertragspartei eingeführt
werden, weder direkt noch indirekt höheren inneren Abgaben unterworfen werden
(Art. III GATT). Für den Lebensmittel- und Agrarbereich ist bedeutsam, dass
Mitgliedstaaten gleichartige Waren nicht mit einem Importverbot belegen dürfen,
wenn das Produktionsverfahren von nationalen Anforderungen abweicht.

 %HLVSLHO��1LFKWGLVNULPLQLHUXQJ��QDFK�(67<������
 Der US Superfund Act von 1986 schrieb eine spezielle Verbrauchssteuer für importiertes Petro-
leum vor. Die USA rechtfertigte diese Maßnahme mit der Begründung, die Steuer diene zur Fi-
nanzierung umweltpolitischer Aufgaben im Interesse des Allgemeinwohls. Diese Zielsetzung wur-
de vom GATT-Panel als irrelevant bezeichnet und ausschließlich als GATT-widrige Diskriminie-
rung von importiertem Petroleum bezeichnet. Die USA änderten daraufhin den Superfund Act.

• Reziprozität: Wenn ein Mitgliedstaat einem Vertragspartner handelspolitische
Vergünstigungen einräumt, soll auch der Vertragspartner umgekehrt gleichwertige
Gegenleistungen erbringen.

 %HLVSLHO��=ROOYHUJ�QVWLJXQJHQ
 Wenn sich die USA zum Abbau bestimmter Zölle für ein Importprodukt bereit erklären, dann
muss der dadurch begünstigte Staat den USA eine entsprechende Vergünstigung gewähren, die
zum Beispiel darin bestehen kann, dass die USA bei einem anderen Produkt, das sie in dieses Land
exportieren, ihrerseits niedrigere Zölle zahlen.

• Verbot mengenmäßiger Beschränkungen: Mitgliedstaaten können den Import von
Waren nicht auf eine bestimmte Menge beschränken, sondern dürfen zur Han-
delslenkung ausschließlich Zölle und sonstige Abgaben verwenden. Für den Le-
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bensmittel- und Agrarbereich hat dies zur Folge, dass eine Vertragspartei den
Handel außer mit Zöllen und Abgaben grundsätzlich durch keine anderen Verbo-
te, sei es in Form von Kontingenten, Einfuhr- und Ausfuhrbewilligungen, be-
schränken darf.

• %HLVSLHO��9HUERW�PHQJHQPl�LJHU�%HVFKUlQNXQJ

 Die Bundesrepublik kann den Import von Kaffee aus Mexiko nicht auf eine bestimmte Anzahl von
Tonnen/pro Jahr beschränken. Möchte die Bundesrepublik die Zufuhr von Kaffee aus Mexiko
dennoch regulieren, hat sie die Möglichkeit, Zölle oder sonstige Abgaben zu erheben, um den Ex-
port für Mexiko dadurch weniger attraktiv zu machen.

• Multilaterale Streitschlichtung: Mitgliedstaaten, die sich durch einen anderen
Staat in unzulässiger Weise beschränkt fühlen, können ein Streitschlichtungsver-
fahren beantragen.

 %HLVSLHO��'HU]HLWLJHU�9HUIDKUHQVVWDQG
 Im Januar 1999 hatte die WTO von 163 Handelsstreitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten Kenntnis
erlangt. Davon sind bisher 23 Streitigkeiten vor ein WTO-Panel gelangt. Bei den übrigen Streitig-
keiten sind die Mitgliedstaaten noch um eine friedliche, außergerichtliche Einigung bemüht.

 Es ist unschwer zu erkennen, dass mit diesen Grundprinzipien eine Harmonisierung
des Welthandels erreicht werden sollte, um den internationalen Warenfluss zwischen
den Mitgliedstaaten zu erleichtern. Harmonisierung bedeutet für die Vertragsparteien
aber auch Aufgabe von nationalen Rechtspositionen. Das GATT-Abkommen ver-
sucht dem Spannungsfeld zwischen Liberalisierung des Welthandels auf der einen
Seite und Berücksichtigung von nationalen Gegebenheiten auf der anderen Seite
durch verschiedene Ausnahmeregelungen zu begegnen.

 Für den Lebensmittel- und Agrarbereich sind vor allem zwei Ausnahmebereiche von
Bedeutung:

• Die Mitgliedstaaten können gegen die GATT-Prinzipien verstoßen, wenn überge-
ordnete Politikziele dies erfordern. Die Mitgliedstaaten greifen dabei vor allem
auf den Erlass von Handelsbeschränkungen zurück.

 %HLVSLHO��%HJULII�XQG�=XOlVVLJNHLW�QLFKW�WDULIlUHU�+DQGHOVKHPPQLVVH
 Handelsbeschränkungen dürfen grundsätzlich nur in Form von Zöllen oder Abgaben erlassen wer-
den, sogenannte tarifäre-Handelsbeschränkungen. Demgegenüber sind nichttarifäre Handels-
hemmnisse Beschränkungen des Handels, die durch sonstige Maßnahmen erreicht werden. Dar-
unter fallen zum Beispiel bestimmte Standards, die die Beschaffenheit von Produkten regeln, wie
z.B. Vorschriften zu Rückstandsmengen von Pestiziden in landwirtschaftlichen Produkten. Solche
Handelshemmnisse sind u.a. zulässig, wenn sie für den Schutz von Mensch, Tier und Pflanzen er-
forderlich sind (Art. XX (b) und (g) GATT).5

• Für Entwicklungsländer existieren zahlreiche Sonderbedingungen, die deren
Stellung im Welthandel stärken sollen.

                                                

 5 Siehe im einzelnen zu Art. XX GATT Kap. 2.3.4.
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� Weniger entwickelten Ländern sollen im größtmöglichen Umfang günstigere
und annehmbarere Bedingungen für den Zugang ihrer Erzeugnisse zu den
Weltmärkten gewährt werden (Art. XXXVI Abs. 4 GATT).

� Der Grundsatz der Reziprozität, d.h. des Abbaus von Handelsbarrieren auf
der Basis der Gegenseitigkeit, soll zwischen Industriestaaten und Entwick-
lungsländern nicht zum Tragen kommen.

� Im Rahmen eines allgemeinen Präferenzsystems gewähren die Industriestaa-
ten ausschließlich den Entwicklungsländern bestimmte Handelserleichterun-
gen.

%HLVSLHO�� =ROOYHUJ�QVWLJXQJ� ]ZLVFKHQ� 86$� XQG� .HQLD� �QDFK� �+$86(5
������

Die USA gewähren Kenia eine Zollvergünstigung, ohne hierfür eine „Gegenleistung“ zu
verlangen. Stärker entwickelte Handelspartner dürfen sich nicht auf das Meistbegünsti-
gungsprinzip berufen, d.h. sie können keine entsprechenden Handelserleichterungen für ihre
Waren beanspruchen.

����� %HGHXWXQJ�XQG�(QWZLFNOXQJ�GHV�*$77

Das GATT-Welthandelssystem hat zur weltwirtschaftlichen Prosperität der Nach-
kriegszeit beigetragen: Zum einen wurden die Einfuhrzölle auf industrielle Produkte
zunehmend abgebaut, zum anderen ermöglichte das GATT-Regelwerk aus histori-
scher Sicht eine vergleichsweise konfliktfreie Entwicklung des Welthandels
(HAUSER 1995). Die Bedeutung des GATT drückt sich auch über seine ständig an-
wachsende Mitgliederzahl aus: Waren es zunächst nur 23 Nationen - ausschließlich
Industrieländer - gehörten dem GATT in den Folgejahren weit über 100 Staaten an,
darunter alle führenden Industrieländer, aber auch Staaten in der marktwirtschaftli-
chen Übergangsphase wie Polen, die Tschechische Republik oder die Slowakische
Republik. Darüber hinaus wird über einen Beitritt der Nachfolgestaaten der früheren
Sowjetunion und der Volksrepublik China verhandelt, was einen Zugewinn von ca.
1,5 Mrd. Konsumenten entspricht (HAUSER 1995).

Diese Erfolgsbilanz konnte jedoch nicht über die Defizite des GATT hinwegtäu-
schen. Das GATT-Abkommen zeichnete sich vor allem durch zwei institutionelle
Schwachstellen aus. Als bloßes Abkommen verfügte das GATT über keinen institu-
tionell-organisatorischen Rahmen, der die Einhaltung der GATT-Vereinbarungen
überprüfen und weiterentwickeln konnte und das Streitschlichtungsverfahren zur
Beilegung von internationalen Handlungskonflikten wurde als zu schwerfällig und
ineffizient angesehen. Außerdem ist das GATT ausschließlich von Industrienationen
zur Verwirklichung ihrer wirtschaftlichen Interessen verabschiedet worden. Die Be-
lange von Entwicklungsländern blieben bei der Verabschiedung des GATT unbe-
rücksichtigt und haben erst später - wenn auch nur teilweise - Eingang in das GATT
gefunden6.
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Zur besonderen Situation der Entwicklungsländer im GATT s. Kap. 4.3 ff.
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��� 9RP�*$77�]XU�:72
Im April 1994 wurde in Marrakesch (Marokko) die achte Verhandlungsrunde des
GATT, die sogenannte Uruguay-Runde - benannt nach dem Land der Eröffnungs-
konferenz 1986 - beendet. Knapp acht Jahre hatten die Vertreter der GATT-Mitglied-
staaten versucht, einen Mittelweg zwischen unbeschränktem Freihandel und für not-
wendig erachteten Schutzinteressen (Protektionismus) zu finden. Dabei wurde deut-
lich, dass das GATT-Abkommen zur Stärkung seiner Durchsetzungskraft einer insti-
tutionellen Grundlage bedurfte. Entscheidendes Ergebnis der Uruguay-Runde war
deshalb die Beseitigung der institutionellen Defizite des GATT-Abkommens: Eine
neue weltweite eigenständige Handelsorganisation, die WTO (World Trade Orga-
nization) wurde gegründet.

Die Schlussakte der Uruguay-Runde enthält sechzehn multilaterale Verträge, welche
von 111 Vertragsparteien und der EU unterzeichnet wurden.

$EE������ 6WUXNWXU�GHU�1HXRUGQXQJ�GHU�:72

0XOWLODWHUDOH�$ENRPPHQ�GHU�8UXJXD\�5XQGH

hEHUHLQNRPPHQ�]XU�(UULFKWXQJ�GHU�:72

*�WHUKDQGHO
� $OOJHPHLQHV�=ROO��XQG�+DQGHOVDENRPPHQ��*$77������
� =XVlW]OLFKH�$ENRPPHQ��EHU�

� $JUDUDENRPPHQ
� *HVXQGKHLWOLFKH�XQG�JHVXQGKHLWVSROL]HLOLFKH
0D�QDKPHQ

� 7HFKQLVFKH�+DQGHOVKHPPQLVVH
� 7H[WLOLHQ�XQG�.OHLGHU
� +DQGHOVEH]RJHQH�,QYHVWLWLRQVPD�QDKPHQ��75,0V�
� $QZHQGXQJ�YRQ�$QWLGXPSLQJPD�QDKPHQ
� =ROOZHUWEHVWLPPXQJ
� :DUHQYHUVDQGNRQWUROOHQ
� 8UVSUXQJVUHJHOQ
� (LQIXKUOL]HQ]YHUIDKUHQ
� 6XEYHQWLRQHQ
� $QZHQGXQJ�YRQ�6FKXW]PD�QDKPHQ

'LHQVWOHLVWXQJVKDQGHO
� $OOJHPHLQHV�'LHQVWOHLVWXQJVDENRPPHQ��*$76�

*HLVWLJH�(LJHQWXPVUHFKWH
� $ENRPPHQ��EHU�GHQ�6FKXW]�JHLVWLJHU�(LJHQWXPVUHFKWH��75,36�

Quelle: Frenkel 1996

Grundlage der Gründung der WTO ist das „Übereinkommen zur Errichtung der
Welthandelsorganisation“. Die WTO bildet nach diesem Übereinkommen den ge-
meinsamen institutionellen Rahmen der neuen Welthandelsordnung (Art. II Abs. 1).
Im Unterschied zum GATT, das ausschließlich ein Regelwerk, also ein mulilaterales
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Abkommen ohne zwingende institutionelle Verankerung darstellt, ist die WTO eine
internationale Organisation mit eigener Rechtspersönlichkeit und eigenen Organen.
Die Weltwirtschaft wird damit im wahrsten Sinne des Wortes institutionalisiert: Die
kontinuierliche Arbeit der Vertragstaaten an einer übereinstimmenden Wirtschafts-
politik wird gewährleistet und die Möglichkeiten, die Handelsregeln einseitig zu
missachten, weiter eingeschränkt. Die besondere Durchsetzungskraft der WTO liegt
deshalb in einer dauerhaften Vertretung der Vertragstaaten und in der effizienteren
Gestaltung des Streitschlichtungsverfahrens.

Darüber hinaus erfuhr das GATT in der Uruguay-Runde in doppelter Hinsicht eine
Ausweitung: Es wurden neue Regelungsbereiche (z.B. der Schutz des geistigen Ei-
gentums) und traditionelle Ausnahmeregelungen, (z.B. die Agrarpolitik) in die
GATT-Regelungen aufgenommen (HAUSER 1995).

hEHUVLFKW������'LH�8QWHUVFKLHGH�]ZLVFKHQ�*$77�XQG�:72

GATT WTO

multilaterales Abkommen eigenständige internationale Organisation

keine institutionelle Verankerung, lediglich
ein assoziiertes Sekretariat und regelmäßige
Zusammenkünfte der Vertragstaaten

verstärkte Durchsetzungskraft durch eigen-
ständige dauerhaft eingerichtete Organe

Agrarpolitik von den Handelsbestimmungen
ausgenommen

Agrarpolitik als wesentlicher Inhalt enthalten

Vorschriften ausschließlich für Waren Vorschriften für Waren, Dienstleistungen und
den Schutz des geistigen Eigentums

GATT-Streitschlichtungsverfahren weitge-
hend ohne Durchsetzungskraft

Größere Effizienz des WTO-Streitschlich-
tungsverfahren

Ergänzung des GATT durch Vereinbarungen
einzelner Mitgliedstaaten

Entgegenwirken bilateraler Freihandelsver-
einbarungen durch Selbstbeschränkungsbe-
stimmungen

Trotz der beachtlichen Unterschiede haben die WTO-Abkommen das GATT jedoch
nicht abgelöst. Vielmehr ist das GATT 1947 in Form des GATT 1994 in die Doku-
mente der WTO übernommen worden. Das GATT bildet deshalb nach wie vor die
rechtliche Grundlage der Welthandelsordnung7.
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Im folgenden bezieht sich die Bezeichnung GATT auf das GATT 1994.
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����� 'LH�2UJDQH�GHU�:72

Die institutionelle Struktur der WTO besteht im wesentlichen aus der Ministerkonfe-
renz, der Generalversammlung und zahlreichen Ausschüssen, Art. IV WTO-
Übereinkommen.

• Die Ministerkonferenz ist das höchste beschlussfassende Organ der WTO und
setzt sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen. An der Ministerkonferenz
nehmen normalerweise die nationalen Wirtschafts- oder Handelsminister teil. Die
Ministerkonferenz trifft sich mindestens alle zwei Jahre und kann zu allen Ange-
legenheiten multilateraler Handelsabkommen Entscheidungen treffen
(BERNHARDT 1997).

• Die tatsächliche Arbeit der WTO wird vom Allgemeinen Rat (General Council)
und seinen drei Nebenorganen, dem Spezialrat für Warenhandel (Council for Tra-
de in Goods), dem Spezialrat für Dienstleistungshandel (Council for Trade in Ser-
vices) und dem Spezialrat zum Schutz geistiger Eigentumsrecht (Council for Tra-
de Related Aspects of Intellectual Property) geleistet (BERNHARDT 1997). Der
Allgemeine Rat tritt zusammen, wann immer dies zweckdienlich ist, im Regelfall
einmal im Monat. Er nimmt die Aufgaben der Ministerkonferenz während deren
sitzungsfreier Zeit wahr und ist gleichzeitig Aufsichtsorgan (Trade Policy Review
Body) zur Überprüfung der Handelspolitik der Mitgliedstaaten. Der Allgemeine
Rat und die Ausschüsse sind mit Vertretern der Mitgliedstaaten besetzt, die ihrer-
seits von den nationalen Regierungen bestellt werden. Unter demokratischen Ge-
sichtspunkten sollten die Vertreter derart gewichtiger internationaler Ämter je-
doch von den Nationalparlamenten gewählt werden.

• Entscheidend für die Bereiche Umwelt und Landwirtschaft sind drei von der Mi-
nisterkonferenz eingerichtete permanente Ausschüsse. Der Ausschuss für Handel
und Entwicklung (Committee on Trade and Development) beschäftigt sich mit
den Angelegenheiten der weniger entwickelten Länder, insbesondere der ärmsten
Länder des Südens. Der Ausschuss für Landwirtschaft befasst sich mit den agrar-
rechtlichen Fragen des Weltmarkts. Der Ausschuß für Handel und Umwelt
(Committee on Trade and Environment) untersucht die Beziehungen zwischen
Handelsmaßnahmen und umweltpolitischen Maßnahmen mit dem Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung.

• Das WTO-Streitbeilegungsgremium (Dispute Settlement Body - DSB)8 ist für die
Beilegung von Handelsstreitigkeiten verantwortlich. In personeller Hinsicht ist es
mit dem Allgemeinen Rat identisch. Der Allgemeine Rat tritt deshalb im Bedarfs-
fall als Streitbeilegungsgremium zusammen, um dessen Aufgaben wahrzunehmen.
Das DSB versucht zunächst zwischen den Mitgliedstaaten einen Konsens herbei-
zuführen. Gelingt dies nicht, kann das WTO-Streitschlichtungsverfahren in Gang
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Siehe Kap. 3.4.



1DFKKDOWLJH�(UQlKUXQJ �»ko-Institut e.V.

��

gebracht werden. Dabei entscheidet zunächst die erste Instanz, das Panel, und ge-
gebenenfalls die Berufungsinstanz, das Dispute Appellate Body.

����� $XIJDEHQ�GHU�:72

Die wesentlichen Aufgaben der WTO bestehen in der Durchsetzung und Verwaltung
der WTO-Übereinkommen, insbesondere durch Schlichtung von Handelsstreitigkei-
ten9.

Als weitere Aufgabe soll die WTO die Handelspolitik der Mitgliedstaaten begutach-
ten und überprüfen. Dazu wurde das bereits im GATT existierende TPRM (Trade
Policy Review Mechanism) übernommen, ein Ausschuss, vor dem die Vertragspar-
teien regelmäßig über die Befolgung der eingegangenen Verpflichtungen berichten
müssen.

����� =LHOVHW]XQJ�GHU�:72

Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet des Handels und der Wirt-
schaft verfolgt nach der Präambel des WTO-Übereinkommens folgende Zielstellun-
gen:

• Erhöhung des Lebensstandards

• Sicherung der Vollbeschäftigung

• Steigerung des Realeinkommens und der Nachfrage

• Erweiterungen der Produktion und des Handels.

• Für die weltweiten lebensmittel- und agrarrechtlichen Zusammenhänge ist von
Bedeutung, dass alle Anstrengungen unternommen werden sollen, um den Ent-
wicklungsländern einen Teil an den Wohlstandsgewinnen zu sichern (Präambel
des WTO-Übereinkommens)10.

• In der Präambel des Übereinkommens zur Gründung der WTO wird betont, dass
bei Erreichung dieser Ziele eine nachhaltige Entwicklung und der Schutz und die
Erhaltung der Umwelt berücksichtigt werden müssen, allerdings mit der Ein-
schränkung, dass dies „mit den an dem jeweiligen Entwicklungsstand zu messen-
den Bedürfnissen und Anliegen der Mitgliedstaaten vereinbar sein müsse.“

����� 'HU�6FKXW]�GHU�8PZHOW�XQG�$UW��;;�*$77

Die Ausgangsnorm für den Schutz der Umwelt durch die einzelnen Vertragstaaten
der WTO ist Art. XX des GATT. Art. XX GATT legt Ausnahmen fest, unter denen
die Vertragstaaten eigentlich GATT-widrige, nichttarifäre Handelshemmnisse durch-
setzen können, wenn diese zur Erreichung eines übergeordneten öffentlichen Politik-
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Siehe Kap. 3.4.
10

Auf die in diesem Zusammenhang erlassenen Sonderbestimmungen wurde bereits unter Kap. 2.2.1 eingegan-
gen.
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ziels notwendig sind. Die aufgeführten Ausnahmen umfassen u.a. Maßnahmen zum
Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie
Maßnahmen zur Erhaltung erschöpfbarer Ressourcen. Allerdings dürfen die Maß-
nahmen nicht zu einer willkürlichen bzw. ungerechtfertigten Diskriminierung zwi-
schen den Mitgliedstaaten oder zu einer verschleierten Beschränkung des internatio-
nalen Handels führen.

Wie schwierig es für einzelne Mitgliedstaaten in der Praxis ist, eine handelsbe-
schränkende Maßnahme nach dieser Bestimmung durchzusetzen, zeigt der Thun-
fisch-Delphin-Fall11. Die USA sind beim Erlass ihres Importverbots für Thunfisch
davon ausgegangen, dass es sich um eine notwendige Maßnahme zum Schutz der
Umwelt oder der natürlichen Ressourcen handelt.

)UDJH����.|QQHQ�GLH�86$�LKU�,PSRUWYHUERW�GDPLW�UHFKWIHUWLJHQ��GD�
HV�HLQH�QRWZHQGLJH�0D�QDKPH�]XP�6FKXW]�GHU�8PZHOW�GDUVWHOOW"
:HOFKH�0D�VWlEH�ZHUGHQ�EHL�GHU�$XVOHJXQJ�GHV�%HJULIIV�ÅQRWZHQ�
GLJ´�KHUDQJH]RJHQ"

Das Importverbot kann nach Ansicht der Panels nicht mit der Ausnahmevorschrift
des Art. XX GATT gerechtfertigt werden. Das Panel hat den Begriff „notwendige“
Beschränkung des Handels wie folgt definiert: Eine Maßnahme ist notwendig, wenn
kein anderes genauso geeignetes Mittel von dem Vertragsstaat eingesetzt werden
kann, um sein Politikziel zu erreichen.

Aus zwei Gründen betrachtete das Panel diese Bedingung im Thunfisch-Delphin-Fall
als nicht erfüllt. Zum einen hätten die USA nicht ausreichend nachgewiesen, dass
alle GATT-konformen Möglichkeiten zum Schutz der Delphine ausgeschöpft wor-
den seien, insbesondere durch Verhandlungen eines internationalen Abkommens.
Hierbei wurden allerdings die Bemühungen der USA im Rahmen der Interamerikani-
schen Tropischen Thunfisch-Kommission nicht berücksichtigt. Zum anderen kriti-
sierte das Panel, dass die von den USA festgelegte Delphin-Tötungsrate zu unbe-
stimmt sei. Die zulässige Anzahl getöteter Delphine knüpfe an die tatsächliche Tö-
tungsrate US-amerikanischer Fischer an, die erst nach Abschluss der Fangsaison
festgestellt werden könnte. Die mexikanischen Fischer wüssten deshalb nie genau,
ob ihre Politik die erforderlichen Standards einhält (HELM 1995). Die Kritik, dass
Importbeschränkungen aus Gründen der Rechtssicherheit an genau vorhersehbare
Kriterien geknüpft werden muss, ist sicherlich berechtigt. Eine mögliche Lösung
wäre jedoch gewesen, als Maßstab die bereits im voraus bekannte Anzahl der von
den US-Amerikanern im Vorjahr getöteten Delphine heranzuziehen (HELM 1995).
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Auf eine Unterscheidung zwischen Art. XX (b) und (g) wird in diesem Zusammenhang nicht näher eingegan-
gen, da die Erwägungen gleichermaßen für beide Bestimmungen gelten und die Panelberichte selbst bisher
keine ausdrückliche Abgrenzung vorgenommen haben (Helm 1995). Ergänzend sei an dieser Stelle darauf
hingewiesen, daß die Delphinschwärme sowohl unter die Begriffsbestimmung des Art.XX (b) ‘Maßnahmen
zum Schutz der Tiere’ als auch unter die Begriffsbestimmung des Artikel XX (g) ‘erschöpfliche natürliche
Ressource’ fallen (Panel - Thuna and Dolphins II, Nr. 5.13).
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Die Schwierigkeiten der Auslegung des Art. XX GATT gehen jedoch über den Be-
griff der „Notwendigkeit“ weit hinaus. Es geht auch um die Frage, ob nationale
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt unwirksam sind, weil sie sich auf Gebiete au-
ßerhalb der Rechtshoheit des jeweiligen Mitgliedstaats erstrecken (exterritoriale
Maßnahmen), wird ebenso kontrovers diskutiert. Im Ergebnis haben beide Thun-
fisch-Delphin-Panels exterritoriale Maßnahmen für unzulässig erachtet. Die Aus-
nahmevorschriften des Art. XX GATT sind nicht zuletzt deshalb als die „most trou-
blesome GATT exception“ bezeichnet worden.

)UDJH����.|QQHQ�GLH�86$�6FKXW]PD�QDKPHQ�HUODVVHQ��GLH�VLFK�DXI
*HELHWH�DX�HUKDOE�LKUHU�5HFKWVKRKHLW�DXVZLUNHQ� �H[WHUULWRULDOH�0D��
QDKPHQ�"

Der Wortlaut von Art. XX GATT lässt zunächst offen, ob auch Maßnahmen zum
Schutze des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen bezie-
hungsweise zum Erhalt erschöpfbarer Ressourcen außerhalb der Rechtshoheit der
betreffenden Staaten zulässig sind.

Die Panel-Berichte argumentierten, durch solche Maßnahmen könne jeder Mitglied-
staat die Öffnung seiner nationalen Märkte davon abhängig machen, dass nationale
Bestimmungen eingehalten werden müssen. Nationale Bestimmungen könnten fak-
tisch den internationalen Warenverkehr regeln. Dadurch werde das GATT-
Freihandelssystem in Frage gestellt. Außerdem würde durch solche exterritoriale
Maßnahmen in die Souveränität der Einzelstaaten eingegriffen, weil ein Mitglied-
staat für einen anderen Mitgliedsstaat verbindliche Regelungen aufstellen könnte.

Es wird jedoch zu Recht darauf hingewiesen, dass die Panels zumindest der Frage
hätten nachgehen müssen, ob exterritoriale Maßnahmen nicht soweit eingegrenzt
werden können, dass sie keine allgemeine Bedrohung des GATT-Regimes darstellen
(HELM 1995). Außerdem sollte nicht nur die Souveränität des Exportstaates, son-
dern auch die des Importstaates anerkannt werden. Die Souveränität jedes Einzel-
staates gebietet es, Importverbote verhängen zu können, wenn dies aus übergeord-
neten Gründen - wie z.B. dem Umweltschutz - erforderlich ist.

Das zweite Panel stellte klar, dass nicht jede exterritoriale Maßnahme verboten ist.
Maßnahmen, die sich im Rahmen der personellen Hoheitsgewalt des Staates bewe-
gen, sind zulässig. Dies bedeutet, dass Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen kön-
nen, die ihren Staatsangehörigen bestimmte Umweltauflagen auch außerhalb des
Territoriums auferlegen. Insbesondere gilt dies für die Regulierung des Verhaltens
von Schiffen, die der Hoheitsgewalt des Importstaates unterstehen und die Hochsee-
fischerei betreiben (GINZKY 1997). Diese Ausweitung erlangt in der Praxis jedoch
kaum an Bedeutung. Die amerikanischen Fischer sind der personellen Hoheit Ameri-
kas durch Umflaggen auf ein anderes Land entgangen.

Die Thunfisch-Delphin-Entscheidungen sind kein Ausnahmefall. Vielmehr waren sie
für die Rechtsprechungspraxis der WTO-Schiedsgerichte wegweisend geworden. Die
restriktive Auslegung des Art. XX GATT in bezug auf den Schutz der Umwelt setzt
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sich in anderen Entscheidungen der WTO-Schiedsgerichte fort. Jüngster Fall ist der
Schutz von Meeresschildkröten durch die USA.

%HLVSLHO��$XVOHJXQJVSUD[LV�GHU�:72�3DQHOV�²�7XUWOH�6KULPSV�&DVH

Meeresschildkröten sind im Washingtoner Artenschutzabkommen als vom Aussterben bedrohte Art
gelistet. Jährlich gehen bis zu 150.000 Schildkröten in engmaschigen Netzen, die zum Garnelenfang
eingesetzt werden, zugrunde.

Die USA erließ deshalb Schutzmaßnahmen für die bedrohten Schildkröten. Heimische Fischer wurden
durch den 1987 erlassenen Endangered Species Act verpflichtet, ihre Netze mit Ausstiegshilfen für
Schildkröten zu versehen. Die USA verhängten außerdem ein Importverbot für Garnelen aus Ländern,
die keinen wirksamen Schildkrötenschutz betreiben.

Alsbald klagten Indien, Malaysia, Pakistan und Thailand unter Berufung auf ihre Freihandelsinter-
essen. Die WTO gab dieser Klage im Herbst 1998 endgültig statt und forderte die USA auf, das Ein-
fuhrverbot aufzuheben. Zwar hat die Berufungsinstanz zumindest anerkannt, dass es grundsätzlich
legitim sei, wenn Staaten ihren Marktzugang von der Einhaltung von Artenschutzmaßnahmen abhän-
gig machen. Aber im Ergebnis wird der Gebrauch dieser Möglichkeit - ähnlich wie im Thunfisch-
Delphin-Fall - an zu hohe Bedingungen geknüpft und die USA wurde darauf verwiesen, ihre Schutz-
maßnahmen im Rahmen multilateraler Abkommen zu vereinbaren. Das aber, so fürchten Naturschutz-
experten, käme einem Todesstoß für die Schildkröten gleich.

=XVDPPHQIDVVXQJ
Für die Umwelt haben die Entscheidungen der WTO-Panels gravierende Auswirkun-
gen: Die Globalisierung der Umweltproblematik schreitet unaufhaltsam voran, aber
die Möglichkeiten der Einzelstaaten, durch Handelsmaßnahmen die grenzüberschrei-
tende Umweltpolitik zu gestalten, kann damit nicht Schritt halten. Ob und unter wel-
chen Bedingungen es erlaubt sein sollte, die Umweltpolitik anderer Länder durch
Handelsmaßnahmen zu beeinflussen, ist einer der zentralen Punkte bei der Diskussi-
on um Handel und Umwelt und bedarf im GATT-Regime einer deutlicheren Rege-
lung als der umstrittenen Auslegung eines Panels. Wenn es nicht möglich ist, Han-
delssanktionen zum grenzüberschreitenden Umweltschutz zu erlassen, ist eine wir-
kungsvolle internationale Umweltpolitik kaum möglich. Einmal mehr überholt die
Liberalisierung des Welthandels den Umweltschutz.
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Die Ergebnisse der Uruguay-Runde erschöpfen sich jedoch bei weitem nicht in der
Gründung der WTO und der Verabschiedung des reformierten GATT-Abkommens
von 1994. Die Schlussakte enthält weitere multilaterale Handelsübereinkommen12.
Für den Bereich des Agrar- und Nahrungsmittelrechts sind insbesondere von Be-
deutung:

• Die WTO-Agrarordnung, bestehend aus dem Agrarabkommen (Agreement on
Agriculture) und dem Übereinkommen über die Anwendung gesundheitspolizeili-
cher und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen (Agreement on the Application
of Sanitary and Phytosanitary Measures - SPS)

• das Übereinkommen über technische Handelshemmnisse (Agreement on Techni-
cal Barriers to Trade - TBT)

• die Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten
(Dispute Settlement Understanding - DSU).

��� 'LH�:72�$JUDURUGQXQJ
Die Liberalisierung des Weltagrarhandels erwies sich als die größte Hürde auf dem
Weg zum WTO-Abkommen. Mehrfach drohte die Uruguay-Runde sogar an der Ag-
rarfrage zu scheitern (HAUSER 1995).

Die Bedeutung der Agrarverhandlungen ging so weit, dass sich Politiker angesichts
der Verhandlungen zur Agrarfrage vor nationale Konflikte gestellt sahen: Der fran-
zösische Ministerpräsident Balladur musste Bauernaufstände und den ernsthaften
Sturz seiner Regierung befürchten, in Japan und Südkorea führte die Öffnung des
Reismarktes zu innenpolitischen Spannungen. In Südkorea wurde der Ministerpräsi-
dent sogar schließlich zum Rücktritt gezwungen (MAY 1994).

Die schwierigen hindernisreichen Agrarverhandlungen der Uruguay-Runde lassen
sich auf die weitgehende Ausklammerung des Agrarhandels aus dem bisherigen
GATT-Abkommen von 1947 zurückführen. Das Verbot der mengenmäßigen Be-
schränkung13 von Handelsgütern galt nicht für Agrargüter (Art. I Abs. 2(c) GATT).
Außerdem konnten - und können teilweise noch immer - Agrarprodukte anders als
alle anderen Handelsgüter durch Exportsubventionen begünstigt werden
(Art. XVI Abs. 3 GATT). Dadurch konnten ungleiche Handelsbedingungen geschaf-
fen werden, die sich häufig zu Lasten der Entwicklungsländer auswirkten.

                                                
12

Siehe Abb. 2.1, S. 10.
13

Siehe Kap. 2.1.1.
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����� 'DV�hEHUHLQNRPPHQ��EHU�GLH�/DQGZLUWVFKDIW
�$JUDUDENRPPHQ�

Als Teil der WTO-Übereinkommen stellt das Agrarabkommen einen wesentlichen
Bestandteil der neuen Welthandelsordnung dar. Die Besonderheit des Agrarabkom-
mens lässt sich allein schon daran erkennen, dass zum erstenmal ein multilaterales
Regelwerk für den Agrarhandel verabschiedet wird: Ein bisher weitgehend ungere-
gelter Bereich wird internationalen Regeln unterworfen, zunehmend harmonisiert
und Handelsfreiheiten, bzw. -erleichterungen werden eingeschränkt.

Die drei Hauptziele der neuen Agrarordnung sind die Verbesserung des Marktzugan-
ges, der Abbau der internen Subventionen und der Abbau der Exportsubventionen
regelt das Agrarabkommen im einzelnen folgendermaßen:

• Verbesserung des Marktzugangs: Die Liberalisierung des Agrarhandels wird in
einem zweistufigen Prozess erfolgen: Zuerst werden die nichttarifären Handels-
hemmnisse14, wie z.B. mengenmäßige Beschränkungen oder Agrarsubventionen
in äquivalente Zölle umgewandelt. In einem zweiten Schritt sollen diese Zölle
dann in den nächsten sechs Jahren schrittweise abgebaut werden (WIEMANN
1996)15.

• Abbau der externen Subventionen: Produktbezogene interne Stützungen durch
Beihilfen sollen nach Art. 6 Agrarabkommen innerhalb von sechs Jahren um 20
Prozent reduziert werden. Ausgenommen sind Stützungsmaßnahmen zur Förde-
rung der landwirtschaftlichen und ländlichen Entwicklung in Entwicklungslän-
dern.

• Abbau der Exportsubventionen: Die unzulässigen Exportsubventionen werden in
Art. 9 des Agrarabkommens abschließend aufgelistet. Durch diese Verbote sollen
innerhalb von sechs Jahren die für Exportsubventionen vorgesehenen Haushalts-
mittel um 36 Prozent gekürzt und die Menge der subventionierten Exporte gesenkt
werden (WIEMANN 1996)16.

Das WTO-Agrarabkommen trägt der Tatsache Rechnung, dass die Entwicklungslän-
der im Hinblick auf ihre regionalen Gegebenheiten sowie ihren wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklungsstand einer differenzierten Behandlung bedürfen. In Art. 15
des Agrarabkommens werden Sonderbestimmungen für Entwicklungsländer festge-
legt: Ihnen wird zur Umsetzung der eingegangenen Verpflichtungen ein Zeitraum

                                                
14

Siehe zu diesem Begriff Kap. 2.1.1.
15

Um die Vertragstaaten bei der Einführung des Agrarabkommens nicht vor unlösbare Schwierigkeiten zu
stellen, können sie von Schutzmaßnahmen Gebrauch machen. Diese sehen insbesondere vorübergehende
Zollerhöhungen vor, wenn sich die Einfuhrmenge landwirtschaftlicher Erzeugnisse wesentlich erhöht oder
die Einfuhrpreise auf das Niveau unter den durchschnittlichen Referenzpreis des betreffenden Produkts in den
Jahren 1986-1988 sinkt (Art. 5 Abs. 1 (a) und (b) des Agrarabkommens).

16
Rohstoffe unterliegen z. B. einer mengenmäßigen Beschränkung um 21 % (Hauser 1995).
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von zehn Jahren eingeräumt, während die Industrieländer innerhalb von sechs Jahren
tätig werden müssen. Entwicklungsländer brauchen darüber hinaus nur zwei Drittel
der oben genannten Reduktionsschritte umzusetzen (HAUSER 1995). Die ärmsten
Entwicklungsländer sind nach Art. 15 Abs. 2 des Agrarabkommens von allen Ab-
bauverpflichtungen ausgenommen.

Auf den ersten Blick könnte man also annehmen, dass den Entwicklungsländern da-
mit ausreichend Spielraum eingeräumt wird, um sich dem internationalen Weltmarkt
anzuschließen. Die wirtschaftliche Kraft und der Entwicklungsstand in den Indu-
strienationen und den Entwicklungsländern weist jedoch eine so gravierende Kluft
auf, dass es nicht ausreicht, die Entwicklungsländer durch einige Rechtsvorschriften
zu stärken17.

����� 'DV�636�hEHUHLQNRPPHQ

Das Übereinkommen über die Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzen-
schutzrechtlicher Maßnahmen (SPS) hat sich zum Ziel gesetzt, einen multilateralen
Rahmen für die Entwicklung, Annahme und Durchsetzung von Maßnahmen, die dem
Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen dienen,
zu schaffen, um deren nachteilige Auswirkungen auf den Handel auf ein Mindestmaß
zu beschränken (Präambel des SPS). Bereits an dieser Definition wird deutlich, dass
es nicht primär um eine Harmonisierung im Bereich des Gesundheitsschutzes, son-
dern um die uneingeschränkte Handelsentwicklung im Lebensmittel- und Agrarbe-
reich geht. Das SPS steht deshalb unter dem Motto „protection yes, but no protectio-
nism“.

������� =XVDPPHQKDQJ�]ZLVFKHQ�GHP�*$77�XQG�GHP�636
Das SPS ergänzt die Ausnahmevorschrift des Art. XX GATT18, indem es die inhaltli-
chen und verfahrensmäßigen Voraussetzungen der Ausnahmeregelung näher be-
stimmt.19

Zunächst wurde deshalb das SPS als Interpretations- und Durchführungsvorschrift
für Art. XX GATT angesehen. In einer aktuellen Entscheidung eines WTO-Panels20

wird jedoch festgestellt, dass das SPS gegenüber dem GATT eigenständige und spe-
ziellere Anforderungen an Handelsmaßnahmen im gesundheitlichen Bereich enthält.
Für die Vorschriften des SPS hat dies entscheidende Bedeutung. Sie werden nicht
mehr nur als Auslegungsvorschrift im Rahmen des Art. XX GATT geprüft, sondern
sind eigenständiger Prüfungsmaßstab (vgl. (HILF 1997)).

                                                
17

Welche Schwierigkeiten und Gefahren für die Entwicklungsländer mit der zunehmenden Liberalisierung des
Agrarhandels verbunden sind, wird unter Kap. 4.3. beschrieben.

18
Siehe Kap. 2.3.4.

19
Vgl. Präambel Abs. 8 des SPS.

20
Panel-Report Kanada/Europa v. 18.8.1997, Paragraph 4.3, sog. ”Hormonfleisch-Entscheidung”.
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Die aufgrund des Art. XX GATT getroffenen Panel-Entscheidungen, wie z.B. der
Thunfisch-Delphin-Fall, werden dadurch ihre Bedeutung nicht verlieren, denn die
Interpretation des SPS wird sich nach den in diesen Entscheidungen gesetzten Maß-
stäben richten. Dies wurde durch eine neuere Entscheidung, die sog. Turtle-
Shrimps-Entscheidung, bestätigt, da diese nach SPS unter Berücksichtigung der zu
Art. XX entwickelten Maßstäbe entschieden wurde. So wünschenswert eine weite
Interpretation aus ökologischen Gesichtspunkten erscheinen mag, ist dennoch davon
auszugehen, dass die Panels auch im Rahmen des SPS an nationale Maßnahmen
hohe Anforderungen stellen werden.

����� *UXQGSULQ]LSLHQ�GHV�636�hEHUHLQNRPPHQV

Die tragenden Prinzipien des SPS bestätigen, dass das SPS im wesentlichen auf die
uneingeschränkte Entwicklung des Handels ausgerichtet ist. Denn Mitgliedstaaten
können gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen, die den
Handel einschränken, nur unter engen Voraussetzungen treffen.

hEHUVLFKW������9RUDXVVHW]XQJHQ� I�U�JHVXQGKHLWVSROL]HLOLFKH�XQG�SIODQ]HQVFKXW]�
UHFKWOLFKH�0D�QDKPHQ

Die WTO-Mitgliedstaaten können gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche
Maßnahmen ergreifen,

• soweit dies zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder
Pflanzen erforderlich ist und die Maßnahmen auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhen
(Art. 2 Abs. 2 SPS);

• soweit keine willkürliche oder ungerechtfertigte Diskriminierung von Mitgliedstaaten
vorliegt, in denen ähnliche Bedingungen herrschen (Art. 2 Abs. 3 SPS);

• soweit die SPS-Maßnahmen keine versteckten Handelshemmnisse darstellen (Art. 2 Abs.
3 SPS);

• soweit die Entwicklung die SPS-Maßnahmen auf internationalen oder wissenschaftlich
begründeten nationalen Standards beruht (Art. 3 Abs. 3 SPS).

Da diese Voraussetzungen für die internationalen Lebensmittelstandards ganz ent-
scheidend sind, sollen sie im folgenden näher beleuchtet werden.

Zunächst stellt sich die Frage, was unter gesundheitspolizeilichen oder pflanzen-
schutzrechtlichen Maßnahmen zu verstehen ist, oder anders gesagt, welche Mittel die
Mitgliedstaaten anwenden dürfen, um ihre Schutzvorstellungen zu realisieren. Der
Begriff der gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen
wird in Anhang A des SPS-Abkommens definiert: Zu ihnen gehören:

„alle Gesetze, Erlasse, Verordnungen, Auflagen und Verfahren, einschließlich
Kriterien in bezug auf das Endprodukt, Prüf-, Inspektions- und Genehmigungs-
verfahren, Verfahren der Probenahme und der Risikobewertung sowie unmit-
telbar mit der Sicherheit von Nahrungsmitteln zusammenhängende Verpa-
ckungs- und Kennzeichnungsvorschriften“.



1DFKKDOWLJH�(UQlKUXQJ �»ko-Institut e.V.

��

Kurz gesagt, alle im weitesten Sinn der Gesundheitsvorsorge dienenden Maßnahmen
müssen sich an dem SPS messen lassen und unterliegen dessen Restriktionen.

%HLVSLHO��'HU�+RUPRQIOHLVFK�)DOO
Das Verbot der EU, Hormone in der Tiermast zu verwenden, ist eine gesetzliche Maßnahme, die Ge-
sundheit der VerbraucherInnen vor Risiken zu schützen. Das Verbot ist deshalb eine gesundheitspoli-
zeiliche Maßnahme im Sinn des SPS.

Die von den Mitgliedstaaten getroffenen Schutzmaßnahmen sind aber nur dann zu-
lässig, wenn sie „notwendig“ sind. Als „notwendig“ gilt eine Maßnahme nach Art. 3
SPS, wenn sie internationalen Normen, Richtlinien oder Empfehlungen entspricht,
was wiederum in Anhang A Nr. 3 konkretisiert wird: Dort heißt es, dass für die Nah-
rungsmittelsicherheit die internationalen Normen, Richtlinien, und Empfehlungen
der Codex-Alimentarius-Kommission (CAK)21 einschlägig sind. Entsprechen die
Lebensmittelvorschriften eines Staates den internationalen Standards der CAK, gel-
ten sie gemäß Art. 3 Abs. 1 SPS als mit den Vorschriften des SPS vereinbar. Dies
bedeutet zunächst, dass ein Mitgliedstaat auf jeden Fall die Maßnahmen ergreifen
kann, die von der CAK in der genannten Weise als Standard beschlossen wurden.
Die sich daraus ergebenden Handelsbarrieren sind also zulässig.

����� +|KHUH�QDWLRQDOH�6WDQGDUGV"

Die Möglichkeiten der Mitgliedstaaten, nationale Standards durchzusetzen, die ein
höheres Schutzniveau als die Standards der CAK enthalten, sind vergleichsweise
gering. Sie hängen wesentlich davon ab, ob ein höheres nationales Schutzniveau
nach Art. 3 Abs. 3 SPS zulässig ist und ob der Mitgliedstaat dieses beweisen kann.

Nach dem SPS kann ein Mitglied nationale Maßnahmen mit einem höheren Schutz-
niveau nur dann erlassen, wenn er durch eine wissenschaftliche Begründung bewei-
sen kann, daß die internationalen Normen nicht ausreichen, um das von ihm als an-
gemessen erachtete Schutzniveau zu erreichen. Entweder der Mitgliedstaat legt eine
wissenschaftliche Begründung für seine höhere Schutzmaßnahme vor, dass die inter-
nationalen Bestimmungen für sein Land nicht ausreichend sind (Art. 3 Abs. 1 SPS)
oder er weist aufgrund wissenschaftlichen Beweismaterials nach, dass das internati-
onale Schutzniveau für seine Verhältnisse unangemessen ist (Art. 3 Abs. 1 i.V.m.
Art. 5 SPS). Die Mitgliedstaaten kommen also um eine wissenschaftliche Begrün-
dung nicht herum.

Eine wissenschaftliche Begründung im Sinn des Art. 3 Abs. 3 SPS liegt vor,

„wenn ein Mitglied auf der Grundlage einer Prüfung und Bewertung verfügba-
rer wissenschaftlicher Angaben gemäß den Bestimmungen dieses Überein-
kommens festlegt, dass die einschlägigen internationalen Normen, Richtlinien
oder Empfehlungen nicht ausreichen, um das für angemessen erachtete
Schutzniveau zu erreichen“.

                                                
21

Eine ausführliche Darstellung der CAK findet sich in Kap. 3.2.
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Diese Aneinanderreihung unbestimmter Rechtsbegriffe lässt nicht erkennen, welcher
Art die wissenschaftlichen Angaben sein müssen und geben den Mitgliedstaaten we-
nig Anhaltspunkte, wie ein höheres Schutzniveau tatsächlich gerechtfertigt werden
kann.

)UDJH����,VW�GLH�(8�EHLP�(UODVV�LKUHU�+RUPRQVWDQGDUGV�DQ�LQWHUQDWL�
RQDOH� 6WDQGDUGV� JHEXQGHQ� RGHU� NDQQ� GLH� (8� K|KHUH� 6WDQGDUGV
HUODVVHQ" :HOFKH� $QIRUGHUXQJHQ� PXVV� GLH� (8� HUI�OOHQ�� XP� LKU
+RUPRQYHUERW�]X�UHFKWIHUWLJHQ"

Die EU kann bei der Verwendung von Hormonen in der Tiermast ein höheres
Schutzniveau als die in den internationalen Normen festlegen oder sogar in Totalver-
bot von Hormonen erlassen. Sie muss diese Maßnahmen jedoch anhand einer wis-
senschaftlichen Begründung rechtfertigen. Im Rahmen dieser Begründung wird eine
Risikobewertung vorgenommen. Dabei wird zwischen möglichen Gesundheitsgefah-
ren und der Intensität der Maßnahme abgewogen.

Die erste Instanz (Panel) beschränkt die Risikoabwägung allein auf eine wissen-
schaftliche Grundlage. Andere Argumente, wie zum Beispiel sozioökonomische Er-
wägungen, der vorbeugende Verbraucherschutz oder Tierschutzgesichtspunkte wer-
den in die Abwägung nicht einbezogen. Diese Ansicht des Panel hält vor der Beru-
fungsinstanz (Appellate Body) nicht stand. Das Appellate Body beschränkt die Mit-
gliedstaaten bei ihrer Begründung nicht allein auf naturwissenschaftlich nachweisba-
re Gefahren. Ob der Verbraucherschutz ein Abwägungskriterium sein kann, hat das
Appellate Body nicht ausdrücklich entschieden. In der Abwägung finden aber z.B.
Fragen des Missbrauchsrisikos oder der Kontrollschwierigkeiten Berücksichtigung.
Beachtenswert ist ferner, dass die vorgelegten Studien nicht der herrschenden Mei-
nung der Wissenschaft entsprechen müssen, sondern sich auch auf die abweichende
Expertise einzelner qualifizierter und respektierter Wissenschaftler berufen können.

Und dennoch hat das Appellate Body das Hormonverbot der EU für unzulässig er-
klärt: Die von der EU vorgelegten wissenschaftlichen Studien und Hinweise auf in-
ternationale Konferenzen zu Risiken von Hormonfleisch reichten dem Appellate Bo-
dy nicht aus. So hat es die Studien, die ein Krebsrisiko bejahen, als zu allgemein und
nicht genügend auf die einzelnen Hormone bezogen zurückgewiesen. Damit hat das
Appellate Body den Verstoß der EU gegen das SPS zwar bestätigt. Die EU hat je-
doch die Möglichkeit ihre Hormonrichtlinie innerhalb von 15 Monaten bis Mai 1999
mit entsprechender wissenschaftlicher Begründung nachzubessern.

Besondere Schwierigkeiten bereitet den Mitgliedstaaten bei der Einführung höherer
nationaler Standards die Beweislastfrage. Bisher war es allein Sache der angeklagten
Partei, zu beweisen, dass ihr Schutzniveau gerechtfertigt ist. Diese Beweislastvertei-
lung ist nun an das allgemeine Verfahrensrecht angepasst worden. Danach muss der
klagende Mitgliedstaat nachweisen, dass ein Verstoß gegen das SPS vorliegt und der
beklagte Mitgliedstaat kann dann nachweisen, dass dem nicht so ist, weil der Recht-
fertigungsgrund des Art. 3 Abs. 3 SPS vorliegt.
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)UDJH����:LH�LVW� LP�+RUPRQVWUHLWIDOO�GLH�%HZHLVODVWYHUWHLOXQJ�JHUH�
JHOW�ZRUGHQ"

Im Wege der Umkehr des juristisch Üblichen ging das Panel von der Schuld des an-
geklagten Staates - hier der EU - aus. Nach Ansicht des Panels oblag es allein der EU
zu beweisen, dass ihr Verbot mit den Vorschriften des SPS vereinbar ist. Diese An-
sicht wird von der Berufungsinstanz, dem Appellate Body, nicht geteilt. Das Appel-
late Body betont, dass die allgemeinen Beweisregeln gelten. Zunächst muss der Be-
schwerdeführer den Verstoß gegen das SPS darlegen und der Beschwerdegegner
muss dann einen solchen Verstoß widerlegen. Zumindest hat das Appellate Body in
seiner Entscheidung die allgemeinen Grundprinzipien des Verfahrensrechts aner-
kannt. Ob dies den angeklagten Staaten viel helfen wird, sei dahingestellt. Denn ih-
nen obliegt nach wie vor die Pflicht, durch wissenschaftliche Begründungen nach-
zuweisen, dass ihre Schutzmaßnahme gerechtfertigt ist.

=XVDPPHQIDVVXQJ
Auf den ersten Blick könnte man annehmen, dass die Unbestimmtheit der zu berück-
sichtigenden Kriterien für den Erlass höherer nationaler Schutzmaßnahmen den Mit-
gliedstaaten einen weiten Handlungsspielraum einräumt. Betrachtet man die Mög-
lichkeit, höhere Standards festzulegen, jedoch im Kontext der allgemeinen Prinzipien
des SPS und der bisherigen Entscheidungspraxis der WTO-Panels, kommt man ge-
nau zu einem gegenteiligen Ergebnis. Der im SPS festgelegte primäre Vorrang inter-
nationaler Normen und der Beweiszwang der Mitgliedstaaten streben im Kern die
Harmonisierung und Verwissenschaftlichung des internationalen Gesundheits – und
Lebensmittelrechts an. Dies ist insbesondere dann bedenklich, wenn die international
harmonisierten Regelungen das Schutzniveau der Vertragstaaten unterschreiten.

Hinzu kommt, dass die WTO-Panels dazu neigen, den ohnehin eingeschränkten
Handlungsspielraum der Mitgliedstaaten eng auszulegen. Dadurch wird der Hand-
lungsspielraum der Mitgliedstaaten für höhere nationale Schutzmaßnahmen zuguns-
ten der nicht bedingungslos zu befürwortenden Ziele wie Harmonisierung und Ab-
baus der nichttarifären Handelshemmnisse zunehmend eingeschränkt.

��� 'LH�&RGH[�$OLPHQWDULXV�.RPPLVVLRQ
Wenn eine Kommission durch Verabschiedung internationaler Standards entschei-
denden Einfluss auf die Gesundheit der Weltbevölkerung hat, drängt sich geradezu
die Frage auf, wer gehört der CAK an und wie arbeitet die CAK?

Die Kommission des Codex Alimentarius (CAK) wurde 1962 von der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) und der Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen
(FAO) mit dem Ziel ins Leben gerufen, weltweit akzeptierte Standards für Lebens-
mittel zu formulieren.
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����� 'LH�2UJDQLVDWLRQ�GHU�&$.

Die CAK besteht aus Mitgliedsländern der WHO und der FAO. In der Kommission
sind derzeit 169 Länder vertreten, darunter sämtliche Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union22. Sie trifft sich nur alle ein bis zwei Jahre und wird währenddessen
durch ein Exekutivkomitee (Executive Committee) vertreten. Die eigentliche Arbeit
der Festlegung von Standards wird in den 28 von der Kommission eingesetzten Aus-
schüssen getätigt.

Während die Zusammensetzung des Exekutivkomitees in den Regeln der CAK ge-
nau festgelegt ist, können den Länderdelegationen der Kommission und der Aus-
schüsse beliebig viele Mitglieder angehören, wobei jedoch jedes Land nur ein
stimmberechtigtes Mitglied benennen kann (Rule I and VI of Procedure of the CAK).

%HLVSLHO��XQJOHLFKH�0LWJOLHGVYHUKlOWQLVVH�LQ�GHU�&$.
Für Deutschland zum Beispiel nehmen, je nach Verhandlungsgegenstand, verschie-
dene Vertreter der Ministerien für Gesundheit und Landwirtschaft teil. Die Regie-
rungsvertreter werden von Beratern begleitet - Wissenschaftler, Beamte, Angehörige
der Industrie- und Handelskammern oder Vertretern der Industrie. Die Industrienati-
onen schicken durchschnittlich zwischen 1/3 bis 2/3 Industrievertreter in ihre Dele-
gationen (REINECKE 1997). Konsumentenschützer von Nichtregierungsorganisatio-
nen (NRO) sind in dieser Gruppe deutlich unterrepräsentiert. Zwischen privater Indu-
strie und Verbraucherverbänden besteht ein krasses Mißverhältnis: 448 Delegierte
der privaten Wirtschaft standen in einer Sitzungsperiode 8 NRO-Vertretern gegen-
über (REINECKE 1997).

Ein Gremium, das sich zum großen Teil aus Vertretern der Privatwirtschaft der Indu-
strienationen zusammensetzt, kann dem Selbstverständnis eines internationalen wis-
senschaftlichen unabhängigen Standardisierungsorgans nicht entsprechen. Der euro-
päische Agrarkommissar Franz Fischler bemerkt hierzu:

 „Ich bin überzeugt, dass eine Entscheidung von dieser Tragweite nur das
Vertrauen der VerbraucherInnen untergraben kann, wenn sie durch eine ge-
heime Abstimmung in einer Organisation erfolgt, in der der Einfluss der Ag-
rarindustrie weit größer ist als der von Verbraucherverbänden“.

Ein ebenso erschreckendes Missverhältnis besteht zwischen den Industrienationen
und den Entwicklungsländern. Die Entwicklungsländer sind in der CAK zwar alle
vertreten, aber im Hinblick auf die Zahl ihrer Delegierten unterrepräsentiert, sei es,
weil es für sie ein zu großer finanzieller Aufwand bedeutet, eine große Delegation
zusammenzustellen, sei es, dass sie über keinen ausreichenden Verwaltungsapparat
verfügen. Auffallend ist weiter, dass der Vorsitz in den 28 Ausschüssen von keinem
einzigen Entwicklungsland, sondern ausschließlich von Vertretern aus Industriestaa-
ten ausgeübt wird (FAO-Veröffentlichung: This is Codex Alimentarius, 2nd. Edition).
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Stand: Januar 1998.
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����� 'LH�$XIJDEHQ�GHU�&$.

Das Aufgabenfeld der CAK reicht von der Festlegung der Lebensmittelstandards, der
Lebensmittelkennzeichnung bis hin zur Lebensmittelsicherheit und -hygiene (FAO-
Veröffentlichung, s.o.).

Entschieden wird beispielsweise über gefährliche Tierarzneimittel in Fleisch, die In-
haltsstoffe diätischer Lebensmittel oder einfach nur die Zusammensetzung von Spei-
seeis oder Tomaten in Dosen.

hEHUVLFKW������$XIJDEHQ�GHU�&$.

• Festsetzung der Lebensmittelstandards (Codex-Standards)

• Festsetzungen in bezug auf die Lebensmittelkennzeichnung

• Festsetzungen in bezug auf die Lebensmittelsicherheit und –hygiene

������� 'LH�%HGHXWXQJ�GHU�&RGH[�6WDQGDUGV
Vor dem Abschluss der Uruguay-Runde 1994 erlangten die Codex-Standards für ein
Mitglied des GATT erst dann Bedeutung, wenn der Staat diese förmlich angenom-
men und umgesetzt hatte. Da die Standards in aller Regel lediglich einen Kompro-
miss der beteiligten CAK-Mitglieder bilden und das höhere europäische, bzw. deut-
sche Niveau erheblich unterschreiten, haben weder die EU noch Deutschland bislang
eine nennenswerte Zahl von Codex-Standards angenommen (RITTER 1997). Mit der
Verabschiedung des SPS haben die Codex-Standards eine viel größere Bedeutung
erhalten.

$EE������ 'DV�9HUKlOWQLV�YRQ�&$.�XQG�:72

:72 )$2�:+2

636�
$ENRPPHQ &$.

&RGH[�
6WDQGDUGV

)HVWOHJXQJ�YRQ�6WDQGDUGV9HUELQGOLFKHUNOlUXQJ�YRQ
6WDQGDUGV��$UW����$EV����636�

Greifen die Mitgliedstaaten bei der Festsetzung ihrer nationalen Maßnahmen auf die
Codex-Standards zurück, gilt ihre Maßnahme ohne das Erfordernis einer weiteren
Begründung als zulässig (Art. 3 Abs. I SPS). Es kann deshalb nicht genug betont
werden, dass die Regelungen der CAK stärker als bisher die weltweite Harmonisie-
rung des Lebensmittelrechts bestimmen werden (RITTER 1997, S. 135). Die CAK
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hat damit Einfluss auf den für den/die VerbraucherIn ganz wesentlichen Bereich des
Gesundheitsschutzes. An dieser Stelle können wir also auf die Ausgangsfrage „Wer
bestimmt, welche Inhaltsstoffe Nahrungsmittel beinhalten, und wer setzt die Stan-
dards für diese Inhaltsstoffe fest?“ zurückkommen und feststellen, dass die CAK der
Dreh- und Angelpunkt der weltweiten Gesundheitsstandards ist. Wenn die CAK ei-
nen derartigen Einfluss auf die weltweite Beschaffenheit von Nahrungsmitteln hat,
gewinnt das Verfahren zur Festsetzung der Standards eine besondere Bedeutung.

������� 'LH�)HVWVHW]XQJ�GHU�&RGH�6WDQGDUGV
Die CAK beschließt zunächst, dass und welche Codex-Standards festgesetzt werden
sollen23. Die Untersuchungen der Ausschüsse oder einer sonstigen FAO/WHO-
Expertengruppe bilden die Grundlage für den Vorschlag eines Codex-Entwurfs (pro-
posed draft standard). Dieser Entwurf wird vom WTO-Sekretariat an die Mit-
gliedstaaten weitergeleitet. Die Mitgliedstaaten sind aufgefordert, hierzu Stellung zu
nehmen. Die Stellungnahmen werden an den befassten Ausschuß weitergeleitet, der
diese dann in dem sog. Codex-Entwurf (draft codex) einarbeitet. Nimmt die CAK
diesen Codex-Entwurf an, wird er erneut den Mitgliedstaaten zur Stellungnahme zu-
geleitet. Nach Rücksprache mit dem befassten Ausschuß überarbeitet die CAK den
Codex-Entwurf und bringt ihn dann als Codex-Standard zur Abstimmung.

In der Praxis der CAK und der Ausschüsse erfolgen die Abstimmungen grundsätz-
lich im Wege des Konsensualprinzips (HILF 1997). Es wird versucht, so lange zu
verhandeln, bis zwischen den Beteiligten ein Konsens herbeigeführt werden kann.
Eine ausdrückliche Abstimmung findet in diesem Fall nicht statt. Können sich die
Beteiligten jedoch auch nach den Verhandlungen nicht einigen, erfolgt eine Mehr-
heitswahl, bei der die Mehrheit der anwesenden Stimmen ausreichend ist (Rule VI
Abs. 6,  Rules and Procedures of the CAK).

%HLVSLHO�� )HVWVHW]XQJHQ� GHU� &$.� ]XU� 9HUZHQGXQJ� YRQ� +RUPRQHQ� LQ� GHU
7LHUPDVW
Die Festsetzungen der CAK zur Verwendung von Hormonen in der Tiermast veranschaulicht auf
eindrucksvolle Weise die Arbeitsweise der CAK. Das Verfahren zur Festsetzung bzw. Freigabe von
Hormonen in Fleischprodukten hat einen geradezu „erstaunlichen“ Abschluss gefunden. Auf der letz-
ten Codex-Vollversammlung Anfang Juli 1995 wurde in geheimer Abstimmung unter Ausschluss der
Öffentlichkeit entschieden, künftig bestimmte Hormone (Östradiol-17ß; Progesteron, Testosteron,
Zeranol, Trenbolon Acetat) in der Tiermast zuzulassen. Der Beschluss kam auf Druck der Amerikaner
mit einer knappen Mehrheit von 33 Mitgliedstaaten (29 Gegenstimmen, 7 Enthaltungen) zustande
(REINECKE 1997). Für zwei synthetische Hormone legte die Kommission Grenzwerte fest, drei
weitere natürliche Hormone wurden ohne Mengenbeschränkung freigegeben (REINECKE 1997). Als
Begründung wurde angeführt, es sei wissenschaftlich bewiesen, dass diese Hormone bei normalem
Fleischverzehr gesundheitlich unbedenklich wären. Im Ergebnis haben also 33 Personen, die der
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 Das Verfahren zur Festsetzung von Standards und sonstigen Empfehlungen der CAK ist in den Procedures
for the Elaboration of Codex Standards and Related Texts und in den Rules and Procedures of the CAK
(RPC) geregelt.
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Weltöffentlichkeit völlig unbekannt sind, verbindliche Festsetzungen für die weltweite Verwendung
von Hormonen in der Tiermast getroffen. Unter demokratischen Gesichtspunkten ist dies eine äußerst
zweifelhafte Entscheidungspraxis.

Es ist offensichtlich, dass Entscheidungen wie die der CAK zur Festsetzung von
Hormonen in der Tiermast ernsthafte Zweifel an deren Aussagekraft aufkommen
lassen.

Nicht weniger bedenklich erscheint, dass es kein festgelegtes Verfahren zur Festset-
zung von Bezugsgrößen gibt, die bei der Ermittlung der Standards zu Grunde gelegt
werden. Dies mag daran liegen, dass die Berechnung von Höchstmengen als eine
Wissenschaft für sich bezeichnet werden kann ((DE GROOT 1998) in SZ 1998). Um
so wichtiger erscheint es deshalb, dass die CAK auf nachvollziehbare und eindeutig
bestimmbare Bewertungsmaßstäbe zurückgreift, um die Codex-Standards festzule-
gen. Zwar hat sich die WHO und FAO auf einen Bewertungsmaßstab geeinigt, den
sogenannte ADI-Wert (acceptable daily intake). ADI ist dabei die Menge eines Zu-
satzstoffes, der täglich - auch lebenslang - zu sich genommen werden kann, ohne die
Gesundheit des Menschen zu beeinträchtigen. Nicht festgelegt wurden jedoch die
Bezugsgrößen, anhand derer der ADI-Wert bestimmt werden soll. Die Bezugsgröße
können beispielsweise Kinder eines bestimmten Alters oder auch Erwachsene sein.
Wie es im Einzelfall zu der jeweiligen Bezugsgröße kommt, ist für den/die Verbrau-
cherIn nicht immer nachvollziehbar. Leicht entsteht der Eindruck, daß bei der Festle-
gung der Bezugsgröße nicht immer nur gesundheitspolitische Erwägungen, sondern
auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle spielen. Es kann nämlich durchaus sein,
daß aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine niedrigere Bezugsgröße zur Bestim-
mung des ADI-Wertes herangezogen wird, damit möglichst viele Länder diesen Wert
erfüllen können und somit Zugang zum Weltmarkt erhalten.

%HLVSLHO��3HVWL]LGH��QDFK�'(�*5227�LQ�6=������
Auf der Grundlage des sogenannten ADI-Wertes werden die höchstzulässigen Mengen an Pestiziden
festgelegt, die lebenslang ohne Bedenken mit der Nahrung aufgenommen werden dürfen. Entschei-
dend ist dabei die Auswahl der Referenzperson. Da Kinder im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht
mehr essen als Erwachsene, nehmen sie auch vergleichsweise mehr Schadstoffe auf. In Deutschland
gilt ein vierjähriges Mädchen als Bezugsperson der Berechnung, so daß ermittelt wird, wieviel Pesti-
zide ein Kind dieses Alters mit durchschnittlichen Ernährungsgewohnheiten aufnehmen würde. Liegt
dieser Wert höher als der ADI-Wert, wird der Hersteller des Pestizids verpflichtet, seine Anwen-
dungsvorschriften so zu ändern, daß die Pestizidrückstände niedriger sind.

Die CAK berechnet ihre Begrenzungen auf der Grundlage eines 60 kg schweren Erwachsenen; eine
Sicherheitsmarge für Kinder existiert nicht. Kirschen dürfen beispielsweise nach dem Standard der
CAK die zwanzigfache Menge des Pestizids Captam enthalten als in Deutschland. Wenn sich für die
Berechnung der Aufnahme eines Pestizids zu hohe Werte ergeben, werden auch schon einmal der den
Berechnungen zugrunde gelegte durchschnittliche Speiseplan der Bezugsperson verändert, indem die
verzehrte Menge des belasteten Nahrungsmittels geringer angesetzt wird.

Das Beispiel zeigt, dass der ADI-Wert nur dann als aussagekräftig verstanden wer-
den kann, wenn die Auswahl der Bezugsgröße nachvollziehbar und wissenschaftlich
begründbar ist. Ansonsten setzt sich der ADI-Wert der Gefahr der Manipulierbarkeit
aus, der Gesundheitsvorsorge gegen wirtschaftliche Interessen ausspielt.
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Das vergleichsweise niedrige Niveau internationaler Standards lässt sich darauf zu-
rückführen, dass die CAK sämtliche weltweit vorhandenen nationalen Ernährungs-
gewohnheiten bei der Festlegung ihrer Standards berücksichtigen. Dies führt im Er-
gebnis bestenfalls zu einem Ausgleich zwischen den niedrigsten und den höchsten
nationalen Grenzwerten. Nationale Grenzwerte, die dem Gesundheitsschutz am bes-
ten gerecht werden, finden somit lediglich Eingang in die Gesamtbewertung, werden
aber nicht zwangsläufig übernommen.

������� 'LH�/HEHQVPLWWHONHQQ]HLFKQXQJ
Für viele VerbraucherInnen ist der Blick auf die Lebensmittelkennzeichnung der
Verpackungen fester Bestandteil des Einkaufs geworden. Die für uns bereits selbst-
verständlich gewordene Lebensmittelkennzeichnung beruht auf den von der CAK
getroffenen Festsetzungen.

hEHUVLFKW������1DKUXQJVPLWWHONHQQ]HLFKQXQJHQ�QDFK�&$.

• Name des Nahrungsmittels

• Liste der Inhaltsstoffe (in quantitativ abgestufter Reihenfolge)

• Netto-Inhaltsangaben und Einwaagegewicht

• Name und Adresse des Herstellers

• Herkunftsland

• Verfallsdatum und Aufbewahrungshinweise

• Gebrauchshinweise

In der Liste der Inhaltsstoffe müssen auch die nach den Codex-Standards zulässigen
Zusatzstoffe aufgeführt werden.24

Die Lebensmittelverpackungen müssen darüber hinaus eine Nährwertangabe aufwei-
sen, die die nahrhaften Anteile aufführt. Zwingend erscheinen müssen der Energie-
gehalt (Kalorien), der Anteil an Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten sowie der Anteil an
Vitaminen und Mineralien. Die Vitamin- und Mineralienliste sollte auf jeden Fall die
Angabe im Verhältnis zum täglichen Bedarf angeben und nur solche Substanzen auf-
führen, die in einer nennenswerten Menge in dem Nahrungsmittel enthalten sind.
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Die Beurteilung und Bewertung von Zusatzstoffen wird von dem Joint FAO/WHO Expert Committee on
Food Additives (JECFA) vorgenommen, das bereits 1956 gegründet wurde. Die vordringliche Aufgabe von
JEFCA besteht darin, den Ausschuß ”Nahrungsmittelzusätze und -fremdstoffe” (Codex Committee on Food
Additives and Contaminants) beratend und vorbereitend zu unterstützen.
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$EE������ /HEHQVPLWWHONHQQ]HLFKQXQJ�HQWVSUHFKHQG�GHQ
$QIRUGHUXQJHQ�GHU�&$.
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9RUGHUVHLWH

5�FNVHLWH

Die Nährwert- und Inhaltsangabe ist längst nicht mehr ausreichend, um die Qualität
eines Nahrungsmittels für den/die VerbraucherIn so darzulegen, dass er/sie sich ein
Gesamtbild von dem Produkt machen kann. Bedeutsam sind in diesem Zusammen-
hang Angaben über die Herkunft der Inhaltsstoffe, des Herstellungsverfahrens, wie
z.B. den ökologischen Landbau. Solche Angaben betreffen jedoch nicht die Zusam-
mensetzung des Lebensmittels, sondern weisen eine darüber hinausgehende Qualität
des Lebensmittels, z.B. durch besonders ressourcenschonende oder sozialverträgliche
Produktionsformen aus. Sie sind deshalb nicht Gegenstand der CAK, sondern richten
sich nach dem TBT.25

=XVDPPHQIDVVXQJ
Der vorbeugende Gesundheits- und Verbraucherschutz droht bei dem derzeitigen
Verfahren der CAK zur Festlegung von Standards unterzugehen. Von den Mitglied-
staaten festgelegte Standards können von einer anonymen Expertenrunde unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit faktisch aufgehoben werden. Eine Demokratisierung der
Struktur und des Verfahrens der CAK ist daher dringend notwendig.
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Siehe Kap. 3.3.
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��� 'DV�$ENRPPHQ��EHU�WHFKQLVFKH
+DQGHOVKHPQLVVH���7%7

Das TBT verfolgt die Liberalisierung des Welthandels durch den Abbau von nichtta-
rifären Handelshemmnissen, die durch technische Regelungen entstanden sind. Unter
das TBT fallen beispielsweise Vorschriften über Produktstandards, die Eigenschaften
von Waren, Kennzeichnungsbestimmungen und Regelungen der nationalen Prüfung
und Zertifizierung.

����� $QZHQGXQJVEHUHLFK�GHV�7%7�XQG�$EJUHQ]XQJ�]XP�636

Beim TBT geht es, ebenso wie beim SPS, um die Möglichkeiten der einzelnen Mit-
gliedsländer, nationale Standards und Kennzeichnungsbestimmungen festzulegen,
die sich auf technische Regelungen beziehen. Die Abgrenzung zwischen den beiden
Abkommen kann dem Wortlaut des Art. 1 Abs. 5 des TBT entnommen werden: So-
weit das SPS eingreift, findet das TBT keine Anwendung. Dies bedeutet, dass das
TBT alle industriellen und landwirtschaftlichen Produkte erfasst, soweit es sich nicht
um gesundheitspolizeiliche und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen handelt. Le-
bensmittelrechtliche Fragen im Hinblick auf Inhaltsstoffe richten sich damit aus-
schließlich nach dem SPS.

����� 'LH�*UXQGODJHQ�GHV�7%7

Die Grundlagen des TBT greifen die allgemeinen Regeln des GATT auf und enthal-
ten darüber hinaus einige spezielle Vorschriften. Die wesentlichen Regelungen sind
in Art. 2 des TBT enthalten:

• Bei der Aufstellung und Handhabung technischer Normen ist der Grundsatz der
Nichtdiskriminierung zu berücksichtigen, d.h. inländische und ausländische Wa-
ren müssen gleichbehandelt werden.

• Technische Regelungen dürfen nicht derart angewandt werden, dass sie ein unnö-
tiges Handelshemmnis darstellen und nicht restriktiver ausgestaltet sein als erfor-
derlich, um die legitimen Ziele wie Gesundheitsschutz oder Schutz der nationalen
Sicherheit zu erreichen.

• Die Anwendung international anerkannter Normen wird empfohlen, um die Stan-
dards langfristig zu harmonisieren und möglichst transparent zu machen. Können
die legitimen Ziele nicht anhand von internationalen Standards erreicht werden,
kann unter bestimmten Voraussetzungen auf nationale Standards zurückgegriffen
werden.

• Abweichende nationale Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten sollen anerkannt
werden (Konformitätsprüfungsverfahren), soweit sie die gleichen Ziele verfolgen
wie die inländischen Bestimmungen und die technische Kompetenz der jeweiligen
nationalen Prüfstelle anerkannt ist.

• Die Mitglieder verpflichten sich, für die Einhaltung dieser Prinzipien auch durch
lokale und nichtstaatliche Normungsinstanzen Sorge zu tragen.
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• Die Vertragsparteien sind verpflichtet, die anderen Vertragspartner über die Ein-
führung und Anwendung von technischen Normen und Vorschriften zu informie-
ren, wenn von ihnen Handelseffekte zu erwarten sind.

• Die Umwelt wird ausdrücklich neben dem Schutz von Menschen, Tieren und
Pflanzen als gerechtfertigte Begründung anerkannt, um von den internationalen
Standards abzuweichen.

Diese Inhalte des TBT lassen sich auf zwei Kernaussagen zusammenfassen. Es soll
vermieden werden, dass technische Regulierungen und Standards als allgemeine
Marktbarrieren fungieren. Außerdem sollen einheimische Produzenten nicht durch
technische Regulierungen und Standards in protektionistischer Weise vor ausländi-
scher Konkurrenz geschützt werden.

����� 9HUJOHLFK�]ZLVFKHQ�GHQ�5HJHOXQJHQ�GHV�7%7�XQG�GHV�636

Bei einem Vergleich des TBT mit dem SPS wird vor allen Dingen eines deutlich: Es
gibt keine der CAK vergleichbare Institution, die für die Festlegung der Standards
zuständig ist. Es liegt deshalb nahe anzunehmen, die Mitgliedstaaten seien im Rah-
men des TBT in ihren Gestaltungsmöglichkeiten freier als im SPS. Da das TBT ge-
nauso wie das SPS die Einschränkung nichttarifärer technischer Handelshemmnisse
zum Gegenstand hat, sind die Mitgliedstaaten jedoch auch beim TBT in der Festle-
gung ihrer Standards beschränkt. Nationale Standards sind nur dann zulässig, wenn
kein internationaler Standard26 existiert oder in Vorbereitung ist oder wenn ein inter-
nationaler Standard ein ungeeignetes Mittel zur Erreichung eines legitimen Ziels
darstellt (Art. 2 TBT). Beweisen muss der jeweilige Mitgliedstaat, dass die internati-
onalen Standards zur Erreichung seiner legitimen Ziele nicht ausreichen (GINZKY
1997). Im Ergebnis ist man also wieder genau bei den Schwierigkeiten des SPS an-
gelangt, nämlich bei der häufig unüberwindlichen Beweislast der Mitgliedstaaten
und der restriktiven Interpretation unbestimmter Rechtsbegriffe durch die WTO-
Streitschlichtungspanels.

Als weitere Einschränkung kommt beim TBT hinzu, dass jeder Mitgliedstaat bei der
Aufstellung seiner technischen Regelungen abwägen muss, ob es ihm zuzumuten ist,
die Regelung vollständig zu unterlassen. Dies kann in Ergebnis dazu führen, dass
eine nationale Regelung unzulässig ist, weil die daraus entstehenden nachteiligen
Folgen für den einzelnen Mitgliedstaat noch zumutbar sind.

����� $QZHQGXQJVEHUHLFK�GHV�7%7�DXI�XPZHOWVFKlGLJHQGH
3URGXNWLRQVYHUIDKUHQ

Das WTO/GATT-Reglement trennt strikt zwischen Produktstandards und Produkti-
onsstandards. Produktstandards beziehen sich unmittelbar auf Produkteigenschaften,
während Produktionsstandards das Herstellungsverfahren betreffen.

                                                
26

Siehe Kap. 3.3.5.
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Produktstandards dienen der Kontrolle der Umweltauswirkungen eines Produktes
während und nach seiner Nutzung, nicht jedoch bei der Produktion. Produktstandards
unterfallen sowohl dem GATT- als auch dem TBT-Abkommen, sofern sie gleicher-
maßen für inländische und ausländische Produkte gelten. Allerdings muss beachtet
werden, dass Produktstandards potentiell eine protektionistische Wirkung haben
(HELM 1995).

Produktionsstandards legen fest, nach welchen Kriterien der Produktionsprozess ab-
zulaufen hat. Noch ist ungeklärt, inwieweit das TBT auch auf Produktionsstandards,
insbesondere bei umweltschädigenden Produktionsprozessen, Anwendung findet
(HELM 1995). Richtungsweisend ist insoweit die Thunfisch-Delphin-Entscheidung,
in der das GATT-Panel eine restriktive Auslegung des Begriffs Produktionsstandards
befürwortet27. Regelungen in bezug auf umweltschädigende Produktionsverfahren
wurden deshalb als unzulässige handelsbeschränkende Maßnahme erachtet.

)UDJH� ��� .|QQHQ� GLH� 86$� LKU� ,PSRUWYHUERW� I�U� 7KXQILVFK� GDPLW
UHFKWIHUWLJHQ�� GDVV� DQGHUH� 6WDDWHQ� EHL� LKUHQ� )DQJPHWKRGHQ� XP�
ZHOWVFKlGLJHQGH�3URGXNWLRQVIRUPHQ�DQZHQGHQ"

Die Panels haben auch an diesem Punkt gegen die USA entschieden. Ein Importver-
bot kann nicht damit gerechtfertigt werden, dass es zu einer Vereinheitlichung der
Produktionsformen führe. Zwar schreibt Art. 3 Abs. 4 GATT ausdrücklich eine
Gleichbehandlung von ausländischen und inländischen Waren vor28, soweit es sich
um „gleichartige Waren“ handelt. Der Begriff „gleichartige Ware“ beziehe die
Gleichbehandlung nur auf das Produkt selbst, nicht jedoch auf das Produktionsver-
fahren. Die Festsetzungen zur Art und Weise des Thunfischfangs beträfen unmittel-
bar die Herstellung des Thunfischs, nicht jedoch das fertige Produkt Thunfisch als
solches und werden deshalb nicht von dem Begriff „gleichartige Ware“ erfasst.

Es lässt sich durchaus im Gegensatz zu der engen Auslegung des Panels argumentie-
ren, dass die Anzahl der beim Fang getöteten oder verletzten Delphine den Thunfisch
zwar nicht in seiner materiellen Zusammensetzung, aber doch als Ware ändert, inso-
fern als die Fangmethode für viele Konsumenten ein bedeutendes Kaufkriterium dar-
stellt (HELM 1995); (CAMERON 1994). Waren unterscheiden sich demnach nicht

                                                
27 Das TBT definiert ”technische Vorschriften” als Regelungen, die nicht nur Pro-

dukteigenschaften, sondern auch mit ihnen zusammenhängende Prozesse und
Produktionsmethoden regeln (Anlage I: ”Product characteristics or their related
processes and production methods”). Bei einer weiten Auslegung des Begriffs
”technischer Vorschriften” sind Produktionsvorschriften zulässig, die mit um-
weltunverträglichen Produktionsmethoden begründet werden (Helm 1995). Bei
einer engen Auslegung des Begriffs der technischen Regelung wären Produkti-
onsvorschriften nur dann zulässig, wenn sie Einfluß auf die materiellen Produkt-
eigenschaften haben (Helm 1995). Eine weite Interpretation ist aus ökologischen
Gesichtspunkten zu befürworten und wird vielfach vertreten (Helm 1995);
(Gintzky 1997).

28
Siehe zum Begriff der Nichtdiskriminierung oben Kap. 2.1.1.
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nur in ihrer materiellen Zusammensetzung, sondern auch durch immaterielle Werte,
die mit ihnen verbunden werden (CAMERON 1994).

Angesichts der restriktiven Interpretation in den bisherigen Panel-Entscheidungen, ist
nicht davon auszugehen, dass umweltschonende Produktionsformen als Rechtferti-
gung für Handelshemmnisse im Rahmen des TBT in den nächsten Jahren anerkannt
werden. Vielmehr werden die im GATT getroffenen Auslegungsmaßstäbe auch im
Rahmen des TBT herangezogen werden. Schließlich haben beide Abkommen glei-
chermaßen einen möglichst uneingeschränkten Handel zwischen den Mitgliedstaaten
zum Ziel.

����� =XOlVVLJNHLW�YRQ�3URGXNWNHQQ]HLFKQXQJHQ�LP�5DKPHQ�GHV
7%7

Produktkennzeichnungen sind ein Instrument der Produktinformation. Sie dienen
dazu, die Eigenschaften von Produkten für den Adressaten möglichst „auf einen
Blick“ kenntlich zu machen. Produktkennzeichnungen können in verschiedene Kate-
gorien unterschieden werden, beispielsweise:

• Produktkennzeichnungen, die eine bestimmte Materialzusammensetzung garan-
tieren (sog. Gütesiegel, z.B. 100 Prozent Schurwolle);

• Produktkennzeichnungen, die die Einhaltung bestimmter ökologischer Standards
garantieren, sog. „Umweltzeichen“;

• Produktkennzeichnungen, die die Einhaltung bestimmter sozialer/ entwicklungs-
politischer Kriterien garantieren;

• Produktkennzeichnungen, die als Werbemittel von Herstellern genutzt werden.

Selbstverständlich können Produktkennzeichnungen auch mehreren der genannten
Kategorien zugeordnet werden: so gibt es beispielsweise firmeneigene Produktkenn-
zeichnungen, die die Einhaltung ökologischer Standards garantieren, aber natürlich
auch als Werbemittel der Firma dienen.

Das erste deutsche Umweltzeichen - der „Blaue Engel“ - beschrieb ein Umweltzei-
chen als „eine spezielle Auszeichnung“ für Produkte, die im Vergleich mit anderen
Produkten, die dem gleichen Gebrauchszweck dienen, eine geringere Umweltbelas-
tung aufweisen (LANDMANN 1997).

Die Zulässigkeit von Umweltgütezeichen - und damit von Produktkennzeichnungen -
wurde von der World Trade Organization (WTO) ausdrücklich bestätigt, sofern die
Zugangskriterien für inländische und ausländische Produkte gleich sind. Eventuelle
Produktvorteile beruhen hier auf der freien Kaufentscheidung des Konsumenten. Bri-
sant sind Produktkennzeichnungen nur, wenn an die Zeichenvergabe beispielsweise
eine Lebenszyklusanalyse geknüpft ist, da dann unterschiedliche Produktionsprozes-
se mit in die Zeichenvergabe einfließen.
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%HLVSLHO��7KXQILVFK�'HOSKLQ�)DOO
Die US-amerikanische Kennzeichnung von Thunfischen und Thunfischprodukten als „dolphin safe“
ist in der Thunfisch-Delphin-Entscheidung genehmigt worden. Bisher ist kein Umweltgütezeichen
bekannt, das durch das Streitschlichtungspanel der WTO abgelehnt und für nicht konform befunden
wurde.

Im Rahmen der Aktivitäten der International Standardization Organization (ISO)
wird derzeit die Normung von ökologischen Produktkennzeichnungen vorangetrie-
ben (ISO 14020 Serie). Sobald die ISO 1402029 in Kraft tritt, müssten ökologische
Produktkennzeichnungen - die sich an die Norm halten - per se WTO/GATT-
konform sein, da das TBT auf internationale technische Standards - wie beispiels-
weise die ISO-Normen – Bezug nimmt. Als Anhang dieses Agreements existiert ein
Verhaltenskodex, der die Vorbereitung, Übernahme und Anwendung der Standards
festlegt, d.h., die Formulierung internationaler technischer Normen ist über das
GATT/WTO-Reglement abgesichert.

����� 'DV�7UDQV)DLU�*�WHVLHJHO�XQG�GDV�7%7

Ergänzend soll im folgenden auf weitere Produktkennzeichnungen und deren Ver-
hältnis zum GATT eingegangen werden. Beispielhaft wird insoweit auf das Trans-
Fair-Gütesiegel eingegangen.

Das TransFair-Gütesiegel wird in Deutschland von „TransFair - Verein zur Förde-
rung des Fairen Handels mit der Dritten Welt e.V.“ vergeben. Ziel des Vereins ist die
Förderung des Verkaufs von fair gehandelten Produkten. Es wurde 1992 mit der
Gründung des Dachverbandes TransFair International (heute FairTrade Labelling
Organization International) eingeführt. Die Kriterien für die Erteilung des Gütesie-
gels werden jeweils produktgruppenspezifisch festgelegt. Jedes Land hat sein eigenes
Kriterien-Komitee, das für die Ausarbeitung der Kriterien der im betreffenden Land
mit dem TransFair-Zeichen gekennzeichneten Produkte verantwortlich ist. Die An-
forderungen müssen den Richtlinien der FairTrade Labelling Organization Internati-
onal entsprechen. Die Vergabe des TransFair-Siegels erfolgt unbefristet. TransFair
ist eine unabhängige Kennzeichnung, da Zeichengeber und Zeichennehmer nicht
identisch sind.

Obwohl sich die Kriterien, die für TransFair Produkte festgelegt werden, immer auch
auf den Produktionsprozess beziehen (z.B. Arbeitsbedingungen, Export muss von
den kleinbäuerlichen Kooperativen selbst organisiert werden, ...) und man damit an-
nehmen könnte, dass dieses Label nicht konform ist mit dem GATT/TBT-

                                                
29

 Die ISO 14020 unterscheidet drei Typen von Umweltkennzeichnungen. Jeder Umweltkennzeichnungs- bzw. -
deklarations-Typ wird durch eine oder mehrere zugehörige Normen standardisiert:

- Typ I: Freiwillige, auf multiplen Kriterien basierende Labelling-Programme, die die Umweltvorzüge eines
Produktes einer bestimmten Produktkategorie - basierend auf Lebenswegbetrachtungen - hervorhebt (ISO
14024)

- Typ II: Selbstdeklarierte Umweltaussagen (ISO 14021, ISO 14022, ISO 14023)

- Typ III: Quantifizierte Produktinformationskennzeichnung, die auf einer unabhängigen Überprüfung mit
vorgegebenen Indizes basiert (ISO 14025) (ISO 1998b, S. 1).



1DFKKDOWLJH�(UQlKUXQJ �»ko-Institut e.V.

��

Reglement, gibt es bisher keine Einwendungen gegen die TransFair Kennzeichnung.
Vermutlich liegt ein Grund darin, dass das Marktpotential der so gekennzeichneten
Produkte eher gering ist (z.B. TransFair Kaffee: BRD ca. ein Prozent, Schweiz ca.
fünf Prozent Marktanteil).

%HLVSLHO��7UDQV)DLU�.DIIHH
Im internationalen Rohstoffhandel ist Kaffee das zweitwichtigste Exportprodukt. Die wichtigsten
Exportländer für Kaffee sind Brasilien, Kolumbien, Indonesien und die Elfenbeinküste. 65 Prozent der
Weltkaffeenachfrage wird durch die Exportländer Lateinamerikas befriedigt. Nach Deutschland wer-
den ca. 15 Prozent des weltweiten Kaffee-Exports importiert. Nach den USA ist die BRD die größte
Abnehmerin von Rohkaffee.

TransFair-Kaffee ist ein Röstkaffee, bei dem in der Regel ein höherer Wertschöpfungsanteil bei den
Erzeugern verbleibt als bei konventionellen Kaffeesorten. TransFair e.V. bietet den von den Preis-
schwankungen des internationalen Kaffeehandels besonders betroffenen Kleinbauern einen kostende-
ckenden Mindestpreis für einen Teil der Ernte (ca. DM 2/0,5 kg bei Arabica-Sorten, DM 1,80/0,5 kg
bei Robusta-Sorten, ökologisch angebauter Kaffee erhält pro 0,5 kg einen Aufschlag von 0,25 DM
(LANDMANN 1997)), langfristige Handelsbeziehungen und die Möglichkeit einer zinsgünstigen
Vorfinanzierung eines Ernteanteils. Die Kleinbauern müssen sich allerdings schon zu einer Selbst-
vermarktungsorganisation zusammengeschlossen haben, die den lokalen Zwischenhandel ausschaltet.

Seit TransFair-Kaffee in Deutschland über den Lebensmittelhandel vertrieben wird (seit 1993) und
nicht mehr über Direktvertrieb entwicklungspolitischer Privatinitiativen, konnten die Endverbraucher-
preise gesenkt werden, da dieses Vermarktungssystem billiger und effizienter arbeitet. Dadurch er-
reichte TransFair-Kaffee in der BRD bis Ende 1994 einen Marktanteil von knapp einem Prozent. An
die kleinbäuerlichen TransFair-Kaffee-Produzenten konnte bis Juli 1994 ein Erlös von 28 Mio. DM
überwiesen werden. Dieser Erlös wird z.T. direkt an die Bauern ausgezahlt und dient z.T. der Förde-
rung von Diversifikations- und Schulungsprogrammen (HERBIG 1995).

��� 'DV�hEHUHLQNRPPHQ�]XU�%HLOHJXQJ�YRQ
6WUHLWLJNHLWHQ

Das Streitbeilegungsverfahren beruht auf den Regelungen der Art. XII und XXIII des
GATT. Diese Regelungen werden im Rahmen des WTO-Abkommens durch ein ei-
genständiges Abkommen zur Beilegung von Streitigkeiten - DSU-Übereinkommen
(Dispute Settlement Understanding) - ergänzt und weiterentwickelt..

Die WTO betont, dass das Streitbeilegungssystem ein zentrales Element zur Schaf-
fung von Sicherheit und Vorhersehbarkeit im multilateralen Handlungssystem ist.
Der internationale Handel kann nur funktionieren, wenn die einzelnen Staaten die
Handelsbedingungen des GATT-Abkommens einhalten. Dennoch können zwischen
zwei Handelspartnern Streitigkeiten entstehen, die auf einer unterschiedlichen Aus-
legung oder willentlichen Verletzung der GATT-Vereinbarungen beruhen. Können
sich die Vertragstaaten nicht untereinander einigen, kann der Staat, der sich zu un-
recht in seiner Handelsfreiheit beeinträchtigt sieht, ein Streitschlichtungsverfahren
bei der WTO anhängig machen. Ein Streitschlichtungsausschuss, ein sogenanntes
Panel, entscheidet dann über die Auslegung und Anwendung der GATT-
Bestimmungen und verfasst einen Abschlußbericht.
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Hintergrund für die Verabschiedung des DSU waren vor allem die Defizite des bis-
herigen GATT-Streitschlichtungsverfahrens. Diese Defizite beziehen sich im we-
sentlichen auf zwei Feststellungen: den Abstimmungsmodus und die fehlende Beru-
fungsinstanz.

Abstimmungsmodus: Wenn ein Mitgliedstaat früher in einem Streitschlichtungsver-
fahren verurteilt wurde, trat der Schiedsspruch nur dann in Kraft, wenn alle Vertrags-
parteien - auch die in den Streitfall involvierten - dem Spruch zustimmten. Die Streit-
parteien verfügten somit über ein faktisches Vetorecht und konnten den Schieds-
spruch insgesamt zu Fall bringen. Schiedssprüche der Panels hatten deshalb nur be-
schränkte Durchsetzungskraft. Unter dem Gesichtspunkt der Förderung des internati-
onalen Handels ist die neue Regelung des DSU-Übereinkommens insoweit zu begrü-
ßen. Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass gerade im Umweltbereich durch
dieses Vetorecht die Mitgliedstaaten nationale Schutzinteressen durchsetzen konnten
und das Vetorecht insoweit durchaus positive Wirkungen entfalten konnte. Im Thun-
fisch-Delphin-Fall erachtete das Panel das Importverbot der USA für Thunfisch, bei
dessen Fang Delphine getötet wurden, für unzulässig. Die Amerikaner haben von
ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht, so dass die Entscheidung insgesamt nicht ange-
nommen wurde.

Dieser „Blockadepraxis“ entgegenzuwirken war oberste Priorität der neuen Regelun-
gen im DSU. Nunmehr ist ein Schiedsspruch immer gültig, es sei denn alle Mitglied-
staaten lehnen das Ergebnis einstimmig ab. Durch das nunmehr fehlende Vetorecht
der Mitgliedstaaten wird der Erlass nationaler Schutzmaßnahmen einmal mehr er-
schwert. Um so dringlicherer ist aus umweltbezogener Sicht die Forderung, dass die
GATT-Bestimmungen als solche den Staaten genügend Souveränität für nationale
Schutzmaßnahmen belassen müssen. Die Ausführungen zum SPS und zum TBT ha-
ben jedoch verdeutlicht, dass dies nicht der Fall ist und das GATT sowie die WTO-
Übereinkommen insoweit reformbedürftig sind. Die grundlegende Problematik der
unzureichenden Regelungen im GATT und in den weiteren WTO-Übereinkommen
sollte deshalb nicht auf die Ebene der nunmehr vorhandenen Bindungswirkungen des
Streitschlichtungsverfahrens verlagert werden.

Berufungsinstanz: Außerdem hat das DSU eine unabhängige Berufungsinstanz ge-
schaffen. Die bisherigen GATT-Streitentscheidungen waren nicht berufungsfähig
(MAVROIDIS 1992). Dem Berufungsgremium (Dispute Appellate Body) gehören
sieben Mitglieder an, die einem Rotationsverfahren unterliegen und für jeweils vier
Jahre gewählt werden. Um deren Unabhängigkeit und Kompetenz sicherzustellen,
dürfen sie keine Regierungsvertreter sein und müssen ausgewiesene Fachleute in den
Bereichen internationales Recht, Handel und den Themenbereichen der streitbetrof-
fenen Abkommen sein (Art. 17 GATT).
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Das WTO-Streitbeilegungsgremium (DSB) besteht in personeller Hinsicht aus den
Mitgliedern des Allgemeinen Rates. Der Allgemeine Rat tritt deshalb im Bedarfsfall
als Streitbeilegungsgremium zusammen, um dessen Aufgaben wahrzunehmen. Die
Aufgaben des DSB bestehen nach Art. 2 Absatz 1 des DSU darin, das Streitbeile-
gungsverfahren zu verwalten, die Schiedsausschüsse (Panels) einzuberufen, deren
Berichte anzunehmen und die Umsetzung der Panelberichte durch die Mitgliedstaa-
ten zu überwachen.

hEHUVLFKW������$XIJDEHQ�GHV�'6%

• Verwaltung des Streitbeilegungsverfahrens

• Einberufung der Panels

• Annahme der Panel-Abschlußberichte

• Überwachung der Umsetzung der Panel-Empfehlungen durch die Mitgliedstaaten

����� 'DV�6WUHLWEHLOHJXQJVYHUIDKUHQ

In einem ersten Schritt des Streitbeilegungsverfahrens versuchen die Vertragstaaten,
den Konflikt durch Konsultationen beizulegen. Können sich diese nicht innerhalb
eines Monats einigen (30 Tage), kann die klagende Partei beim DSB die Einsetzung
eines Panels verlangen (Art. 4 Absatz 7 DSU).

Das Panel wird in jedem Einzelfall neu besetzt und besteht aus drei ausgewiesenen
Experten, mit oder ohne Regierungsmandat, jedoch nicht aus einem streitbeteiligten
Mitgliedstaat (Art. 8 Absatz 5 DSU). Das Panel überprüft den Streitfall aufgrund der
relevanten Vertragstexte und erstellt innerhalb von sechs, spätestens neun Monaten
einen Abschlußbericht (Art. 11 und 12 DSU).
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Der Abschlußbericht des Panels muss vom DSB angenommen werden und dient als
Grundlage für die Streitbeilegung zwischen den Parteien (Art. 16 und 19 DSU). Der
Abschlußbericht ist angenommen, sofern der DSB - spätestens nach zwei Monaten
(60 Tagen) nach Vorlage durch das Panel - ihn nicht einstimmig abgelehnt hat oder
eine der Partei Berufung einlegt. Nimmt das DSB den Panel-Bericht an, sollen die
dort getroffenen Panel-Empfehlungen möglichst sofort, spätestens innerhalb von 15
Monaten von der beschuldigten Partei umgesetzt werden (Art. 21 DSU). Setzt der
betroffene Staat die Empfehlungen nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist um, kön-
nen auf freiwilliger Basis zwischen den Parteien Kompensationen ausgehandelt wer-
den. Kommt keine Einigung zustande, kann die geschädigte Partei bei dem DSB be-
antragen, GATT-vertragliche Konzessionen gegenüber der beschuldigten Partei aus-
setzen zu dürfen (Art. 22 Absatz 2 DSU). Solche Aussetzungen sind zeitlich befristet
bis zur endgültigen Rücknahme der strittigen Maßnahme oder anderweitigen Befol-
gung der Panel-Empfehlung durch die beschuldigte Partei.

)UDJH� ��� :HOFKH� %HVRQGHUKHLWHQ� XQG� 9HUEHVVHUXQJHQ� ZHLVW� GDV
QHXH�6UHLWEHLOHJXQJVYHUIDKUHQ�GHU�:72�DXI�

Das DSU führt mit dem Appellate Body das Rechtsmittel der Berufung erstmals in
das internationale Streitbeilegungsverfahren ein. Nachdem das Importverbot der EU
durch den Panel-Bericht zunächst für unzulässig erklärt wurde, legte die EU teilwei-
se mit Erfolg Berufung gegen diese Entscheidung ein. Unter demokratischen Ge-
sichtspunkten war die Einführung einer zweiten Instanz längst überfällig. Bedenkt



1DFKKDOWLJH�(UQlKUXQJ �»ko-Institut e.V.

��

man darüber hinaus, dass die Entscheidungen wie der Hormonfall auf die gesamte
Weltbevölkerung Einfluss haben können, darf eine Berufungsinstanz nicht fehlen.

Das vom DSB einberufene dreiköpfige Panel hat von den verfahrensrechtlichen
Möglichkeiten des DSU Gebrauch gemacht. Erstmals führte das Panel neben der
Anhörung der Parteien zusätzlich ein Expertenhearing nach Art. 13 DSU und Art.11
Abs. 1 SPS durch und hat damit verfahrensrechtliches Neuland betreten. Im Einver-
nehmen mit den Parteien wählte es sechs wissenschaftliche Sachverständige aus und
stellte diesen in Anwesenheit der Parteien insgesamt 35 Fragen über die wissen-
schaftlichen Fakten, zu denen die Parteien kontrovers vorgetragen hatten (HILF
1997).

=XVDPPHQIDVVXQJ
Das neue WTO-System zur Streitbeilegung zeichnet sich insgesamt durch eine Ver-
fahrensbeschleunigung und durch eindeutige Konsequenzen für die Vertragsparteien
aus. Die Vertragstaaten werden dadurch zunehmend gezwungen, die Vereinbarungen
des WTO-Übereinkommens umzusetzen und die Liberalisierung nicht durch unzu-
lässige Einzelmaßnahmen zu behindern. Dadurch geht jedoch ein weiteres Stück
nationaler Souveränität verloren, was sich insbesondere bei Maßnahmen zum Schutz
der Umwelt zeigt.

��� =XVDPPHQIDVVHQGH�%HWUDFKWXQJ
Die hohe Bedeutung, die die Vertragsparteien des GATT den Ergebnissen der Uru-
guay-Runde beimessen, kommt in der Überführung des GATT-Abkommens in eine
eigenständige internationale Organisation - der WTO - zum Ausdruck. Die neue
WTO verfügt über einen institutionellen Rahmen, der ihre Leistungsfähigkeit verbes-
sert.

Die einzelnen Abkommen der Uruguay-Runde haben die Welthandelsordnung in
vielen Bereichen deutlich verändert. Im Ernährungssektor ist insbesondere die Auf-
nahme des Agrarabkommens und des SPS in den liberalen Welthandel von Bedeu-
tung. Die WTO hat es jedoch bisher nicht geschafft, in der praktischen Entwicklung
des Agrar- und Lebensmittelbereichs genügend Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu
entwickeln. Die von der CAK entwickelten Lebensmittelstandards berücksichtigen
den vorbeugenden Verbraucherschutz nur unzureichend. Höhere nationale Standards
können nur unter großen Schwierigkeiten gerechtfertigt werden.

Auch die Rechtsprechung der Schiedsgerichte berücksichtigt den Umwelt- oder den
vorbeugenden Verbraucherschutz - trotz der festzustellenden Verbesserungen des
Streibeilegungsverfahrens - noch nicht in ausreichendem Maße. Es ist noch immer
die Tendenz erkennbar, den liberalen Handelsinteressen den Vorrang zu geben.

Vor diesem Hintergrund wird das folgende Kapitel die Auswirkungen der aufge-
zeigten Defizite der WTO auf die für die Nahrungsmittelproduktion bedeutsamen
Bereiche Umwelt und Entwicklung beleuchten und weiteren Reformbedarf der WTO
aufzeigen.
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� +DQGHO��8PZHOW�XQG�(QWZLFNOXQJ���HLQH
QDFKKDOWLJH�:72"

Zwischen umweltrechtlichen und lebensmittelrechtlichen Belangen besteht ein enger
Zusammenhang. Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, wie zum Beispiel die Ökolo-
gisierung des Landbaus haben entscheidenden Einfluss auf die Qualität von Lebens-
mitteln. Auch die Entwicklungspolitik spielt bei der Frage der Nachhaltigkeit der
Lebensmittel eine entscheidende Rolle. Viele Lebensmittel, die in Europa auf den
Tisch kommen, werden in Entwicklungsländern unter problematischen Bedingungen
produziert. Ökologische und soziale Standards spielen dabei eine untergeordnete
Rolle.

Die Nachhaltigkeitsdiskussion ist für den lebensmittelrechtlichen Bereich von ent-
scheidender Bedeutung. Die zunehmende „Globalisierung der Speisekammer“ erfor-
dert Lebensmittelstandards und Produktionsbedingungen, die den Gesundheits- und
Verbraucherschutz auch auf internationaler Ebene regeln. Die folgenden Kapitel un-
tersuchen, ob die WTO den Anforderungen des Beziehungsgefüges zwischen Han-
del, Umwelt und Entwicklung gerecht wird und damit auch für eine nachhaltige
Entwicklung im Lebensmittelbereich die erforderlichen Grundlagen schafft.

Im analytischen Teil wurde dargestellt, dass der Umwelt- und Gesundheitsschutz vor
allem über Art. XX GATT sowie das TBT und SPS Eingang in die Politik der WTO
gefunden hat. An den Fallbeispielen wurde jedoch deutlich, dass diese Regelungen
allein nicht ausreichend sind, einen wirksamen Umweltschutz herbeizuführen, insbe-
sondere wenn die Panels an ihrer restriktiven Auslegungspraxis festhalten. Zur Ver-
anschaulichung des Reformbedarfs der WTO werden im folgenden die Auswirkun-
gen der in den ersten beiden Teilen aufgezeigten Defizite der WTO auf die für die
Nahrungsmittelproduktion bedeutsamen Bereiche Umwelt und Entwicklung näher
beleuchtet und Lösungsansätze im Rahmen des „Greening the GATT“ vorgeschla-
gen.

��� :72�XQG�8PZHOWVFKXW]�QDFK�GHU�8UXJXD\�5XQGH
��GHU�$XVVFKX��I�U�+DQGHO�XQG�8PZHOW��&7(�

Angesichts der zunehmenden Globalisierung sah sich die WTO vor die Aufgabe ge-
stellt, einen Ausgleich zwischen Handel und Umwelt herbeiführen zu müssen. Das
Committee for Trade and Environment - CTE wurde deshalb von der WTO durch die
Ministererklärung vom 14. April 1994 gegründet. Vorläufer des CTE war die bereits
1971 noch unter dem GATT eingerichtete Arbeitsgruppe „Umweltmaßnahmen und
internationaler Handel“, die jedoch erst 1991, also zwanzig Jahre nach ihrer Grün-
dung, das erste Mal zusammentrat (HELM 1996).

Im Dezember 1996 fand in Singapur die erste Ministerkonferenz der WTO-
Mitgliedstaaten seit Gründung der WTO statt. Die Umwelt und ihr Verhältnis zum
Handel waren - im Gegensatz zu den Verhandlungen der Uruguay-Runde, wo um-
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weltrechtliche Fragen noch weitgehend ausgeklammert blieben - Gegenstand der
Beratung. Aufgrund von Vorschlägen einzelner WTO-Mitgliedstaaten hatte das CTE
im November 1996 einen Report mit umweltbezogenen Handlungszielen verab-
schiedet, der den Ministern der Singapur-Konferenz unterbreitet wurde. Der Um-
weltschutz fand deshalb unter dem Stichwort „Trade and Environment“ Eingang in
die Ministerdeklaration 1996 (WT/MIN(96)/DEC). Die darin getroffenen Feststel-
lungen sind jedoch rein deklaratorischer Natur, ohne Festlegung konkreter Hand-
lungsziele. Damit wurde zwar programmatisch die Bedeutung der Umwelt gestärkt,
eine inhaltliche Festlegung zur stärkeren Verankerung des Umweltschutzes in der
WTO ist damit jedoch noch nicht erreicht.

Die primäre Aufgabe des CTE besteht darin, die bei der Gründung der Welthandels-
organisation in die Präambel aufgenommene Zielvorgabe der nachhaltigen Entwick-
lung mit Inhalt zu füllen und Vorschläge zur Änderung des internationalen Handels-
systems zu erarbeiten, soweit diese für die Beziehungen zwischen Handel und Um-
welt erforderlich sind (vgl. Ministerentscheidung vom 14. April 1994; abgedruckt in
(SHAW 1997)).

Zur Erfüllung dieser Aufgaben wurde zu Beginn der Arbeit des CTE ein 10-Punkte-
Programm (item 1-10) entworfen (http://www.wto.org/wto/environ/marrakes.htm),
das die vornehmlich zu behandelnden Themen aufzeigt und an dem sich die Arbeit
des Ausschusses nunmehr orientiert.

hEHUVLFKW������'LH�$XIJDEHQEHUHLFKH�GHV�&7(

1.  Die Verträglichkeit von ökologisch motivierten Handelsmaßnahmen, z.B. in multilatera-
len Abkommen, mit dem internationalen Handelssystem

2.  Umweltpolitik und umweltpolitische Maßnahmen, die den Handel beeinflussen

3.  Umweltsteuern und -abgaben; ökologisch motivierte Produktstandards

4.  Transparenz bei Handelsmaßnahmen

5.  Das Verhältnis zwischen dem Streitschlichtungsverfahren im internationalen Handels-
system und solchen in multilateralen Umweltabkommen

6.  Die Auswirkung von ökologisch motivierten Marktzugangsbeschränkungen, insbesondere
auf die Entwicklungsländer

7.  Export von im Inland verbotenen Produkten

8.  Handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum

9.  Handel von Dienstleistungen

10.  Verhältnis zu Nichtregierungsorganisationen

Quelle: TE Bulletin 014 (http://www.wto.org/wto/environ/te014.htm)
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Betrachtet man diesen ausführlichen Aufgabenkatalog, könnte man annehmen, dass
die nachhaltige Entwicklung unter Einbeziehung der Entwicklungsländer Eingang in
die Politik der WTO gefunden hat30. Aber wie so häufig fallen Anspruch und Wirk-
lichkeit auseinander. Angesichts der zähen Verhandlungen innerhalb des CTE und
der bereits aufgezeigten Präferenzen der WTO, den liberalen Handel zu fördern, darf
man sich zu Recht fragen, ob denn im Sinne einer nachteiligen Entwicklung ein
Ausgleich zwischen Handel und Umwelt wirklich angestrebt wird oder die Würfel
nicht längst zugunsten der Liberalisierung des Handels gefallen sind.

��� Å*UHHQLQJ�WKH�*$77Å���+DQGOXQJVEHGDUI�GHU
:72�LP�%HUHLFK�GHV�8PZHOWVFKXW]HV

����� +DQGHOVPD�QDKPHQ�LQ�PXOWLODWHUDOHQ�8PZHOWDENRPPHQ
�0($��XQG�GDV�LQWHUQDWLRQDOH�+DQGHOVV\VWHP

Umweltpolitische Anliegen gewinnen sowohl innen- als auch außenpolitisch zuneh-
mend an Bedeutung (HAUSER 1995). Dieser seit Beginn der achtziger Jahre zu beo-
bachtende Prozess führte zu einer vermehrten Aktivität der Staaten im Bereich des
inländischen wie grenzüberschreitenden Umwelt- und Ressourcenschutzes. Beispiel-
haft sei hier auf das Montreal Protokoll zum Schutz der Ozonschicht31, das Basler
Übereinkommen zur Vermeidung des Giftmüllhandels32 und das CITES-Abkommen
zum Schutz gefährdeter Arten hingewiesen.33

Besondere Bedeutung für den Lebensmittelbereich haben die Verhandlungen über
die Verabschiedung eines Biosafety-Protocols, die im Februar 1999 in Carta-
gena/Kolumbien stattfanden.

%HLVSLHO��0($6�PLW�OHEHQVPLWWHOUHFKWOLFKHP�%H]XJ���GDV�%LRVDIHW\�3URWRNROO
Das Biosafety-Protokoll wird als ein Protokoll der Konvention zur biologischen Vielfalt (kurz Biodi-
versitätskonvention) verhandelt. Die Biodiversitätskonvention wurde wie die Klimakonvention, die
Agenda 21 und die Erklärung von Rio 1992 auf dem Weltumweltgipfel verabschiedet. Auf ihrer 2.
Biodiversitäts-Vertragstaatenkonferenz 1995 in Djakarta, Indonesien, beschlossen die Vertragstaaten
die Aushandlung eines Biosafety-Protokolls, das rechtlich verbindliche Anforderungen an Im-
port/Export gentechnisch veränderter Organismen festlegen sollte. Insbesondere sollte sichergestellt
werden, dass der importierende Staat im Vorfeld informiert wird und seine Zustimmung zu dem je-
weiligen Import gegeben hat. Damit würde ein solches Protokoll eindeutig handelspolitische Auswir-
kungen haben.

Viele der Entwicklungsländer wünschten ein umfassendes Protokoll, das nicht nur Auswirkungen
gentechnisch veränderter Organismen auf die biologische Vielfalt, sondern auch auf die menschliche
Gesundheit und damit auch lebensmittelbezogene Aspekte mit in den Geltungsbereich einbezieht.

                                                
30

Ein gleichartiger Aufgaben- oder Themenkatalog für den sozialen Bereich ist von der WTO bisher nicht
erarbeitet worden.

31
Montreal Protocol on substances that deplete the ozon layer.

32
Basel Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal.

33
Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora.
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Selbst nach sechs Sitzungen war dies auf der Abschlußrunde der Biosafety-Verhandlungen in Carta-
gena, Kolumbien, immer noch Gegenstand der Auseinandersetzung. Eine Einigung wurde bisher nicht
erzielt.

Das Biosafety-Protokoll ist vorläufig gescheitert. Dies liegt letztlich an zwei Problemkreisen: Der
wichtigste davon war, welche Agrarmassengüter unter den Geltungsbereich des Protokolls fallen
sollen. Hier wollte vor allem die Miami-Gruppe, die aus den USA, Kanada, Australien, Argentinien,
Uruguay und Chile besteht, einen vollständigen Ausschluss der Agrarhandelsgüter sehen, die direkt
als Futtermittel genutzt oder in den Lebensmittelhandel bzw. die Lebensmittelverarbeitung gehen.

Weiterhin wollte sie bei unterschiedlichen Risikoeinschätzungen und daraus resultierenden einschrän-
kenden Maßnahmen von Seiten der Importstaaten das WTO-Regime als übergeordnetes Regelwerk
festgelegt sehen, um eventuelle Streitigkeiten durch das WTO-Schiedsgericht beilegen zu können.
Und drittens gab es Auseinandersetzungen, wie weitgehend eine Dokumentation und Kennzeichnung
der Handelsgüter gehen sollte, die unter das Protokoll fallen.

Die kompromisslose Haltung der Miami-Gruppe, die vor allem bei diesen Punkten auf ihrem Stand-
punkt beharrte, führte zum vorläufigen Scheitern der Verhandlungsrunde. Daran änderte auch nicht,
dass 128 Staaten einen Kompromiss gefunden hatten, der den Vorstellungen der Miami-Gruppe be-
reits sehr nahe kam. Formal wurden die Verhandlungen allerdings nur ausgesetzt und sollen bis zur
nächsten Vertragstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention im Mai 2000 in Nairobi endgültig
abgeschlossen werden.

Nach dem vorläufigen Scheitern der Verhandlungen zum Biosafety-Protokoll ist die
Frage, wie sich ein solches Biosafety-Protokoll mit den GATT- und WTO-Be-
stimmungen verträgt, nicht beantwortet, sondern nur aufgeschoben. Es wird deshalb
anhand der bestehende MEAs untersucht, in welchem Verhältnis die darin enthalte-
nen handelsbeschränkenden Maßnahmen zum GATT stehen. Haben die Be-
stimmungen der multilateralen Umweltabkommen vor dem GATT Vorrang oder
müssen sie sich diesem beugen?

Die Vielschichtigkeit der Diskussion über das Verhältnis von MEAs zum GATT
wird im folgenden auf zwei wesentliche Punkte beschränkt: die Zulässigkeit von
nationalen Maßnahmen zum Schutz internationaler Umweltgüter und Ressourcen,
die auf einer nationalen Gesetzgebungskompetenz beruhen (unilaterale Maßnahmen)
und solche, die auf einer MEA beruhen (mulitlaterale Maßnahmen).

������� 0D�QDKPHQ�]XP�6FKXW]�LQWHUQDWLRQDOHU�8PZHOWJ�WHU�XQG
5HVVRXUFHQ

8QLODWHUDOH�0D�QDKPHQ
Maßnahmen zum Schutz und zur Kontrolle einheimischer Ressourcen unterliegen
grundsätzlich der Souveränität der Einzelstaaten und sind damit nicht Gegenstand
des GATT-Systems. Sie bergen deshalb nur wenig Konfliktpotential und führen
normalerweise nicht zu Handelsauseinandersetzungen (HAUSER 1997).

Allerdings gibt es gerade im Agrar- und Lebensmittelbereich nur noch wenige Maß-
nahmen, die sich allein auf nationale Aspekte beziehen. Hier bedingt der internatio-
nale Handel, dass mit vielen nationalen Maßnahmen auch grenzüberschreitende Wir-
kungen ausgeübt werden. Nationale Maßnahmen, die internationale Umweltgüter
und Ressourcen schützen und den Handel dadurch beeinflussen, werden im interna-
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tionalen Sprachgebrauch TREM genannt (Trade Related Environmental Measures -
TREM).

Ein Mitgliedstaat kann ein Interesse daran haben, eine TREM zu erlassen, weil er im
Hinblick auf ein bestimmtes Umweltgut konkreten Handlungsbedarf sieht. Der Staat
wird sozusagen im „Alleingang“ tätig, ohne sich auf die Regelungen einer internatio-
nalen Vereinbarung zu berufen. Der Thunfisch-Delphin-Fall ist dafür ein Beispiel.

Solche nationalen Maßnahmen, die von Staaten im Alleingang getroffen werden,
haben nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie den strengen Anforderungen des SPS
bzw. des Art. XX GATT gerecht werden. Die Entscheidung des Schiedsgerichtes im
Thunfisch-Delphin-Fall weist darauf hin, dass ein „Greening the GATT“ durch Stär-
kung von unilateralen Maßnahmen derzeit von der WTO nicht befürwortet wird.

Vielmehr dokumentieren der Thunfisch-Delphin- und der darauf aufbauende Turtle-
Shrimps-Fall, daß die WTO-Panels multilateralen Lösungen den Vorzug geben
(SHAW 1997). Multilaterale Lösungen haben den Anschein, aufgrund gemeinsamer
Verhandlungen zwischen den Staaten weniger anfällig für willkürliche Beschrän-
kungen zu sein und ein gemeinsam legitimiertes Schutzziel zu verfolgen (EWING
1997). Damit befinden sich die Panels in guter Gesellschaft: Auch die Rio Deklarati-
on von 1992 legt in Artikel 12 fest, dass globale Umweltprobleme durch Maßnahmen
gelöst werden sollen, die auf einem internationalen Konsens beruhen. In Kapitel 39
der Agenda 21 heißt es weiter, unilaterale Maßnahmen, die über die Rechtssetzungs-
befugnis eines Landes hinausgehen, sollten vermieden werden.

Dessen ungeachtet gibt es Stimmen, die unilaterale Maßnahmen befürworten und
diesbezüglich eine Reform des GATT für notwendig erachten (HELM 1996). Es sei
in der politischen Praxis zu schwierig und häufig sehr langwierig, bei internationalen
Umweltproblemen eine umfassende Kooperation der beteiligten Staaten zu erlangen.
Wenn kooperative Lösungen nicht zustande kämen, müsse den einzelnen Ländern
ein Alleingang ermöglicht werden34.

0XOWLODWHUDOH�0D�QDKPHQ���'LH�.RQIOLNWIlOOH�]ZLVFKHQ�0($V�XQG�GHP
*$77�LP�HLQ]HOQHQ
Derzeit enthalten etwa zehn Prozent der rund 180 multilateralen Umweltschutz-
abkommen handelsbeschränkende Maßnahmen, deren GATT-Konformität nicht ein-
deutig geklärt ist (BRACK 1997).

Die Interpretationen der dargestellten Panel-Entscheidungen führen vor allem an drei
Punkten zu Konflikten zwischen MEAs und dem GATT: Die Auslegung des Begriffs
„notwendig“ in Art. XX GATT; das Problem exterritorialer Maßnahmen in Art. XX
GATT, die Auslegung des Begriffs „like product“ in Art. III Absatz 4 GATT als le-
diglich produkt- und nicht produktionsbezogene Vorschrift.
                                                
34

  Allerdings müsste dann einem protektionistischen Mißbrauch vorgebeugt werden, indem eindeutige Kriterien
für die Zulässigkeit unilateraler Handelsbeschränkungen beschlossen würden (s. zu den einzelnen Kriterien
(HELM 1996)).
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In der Kommission sind bei der Ausarbeitung von Vorschlägen im Lebensmittel- und
Agrarbereich vor allem die Generaldirektion GD VI „Landwirtschaft“, GD III „In-
dustrie“, GD XI „Umwelt“ oder die GD XXIV „Gesundheits- und Verbraucher-
schutz“ zuständig. Die Kommission bzw. die Generaldirektionen verlassen sich bei
der Ausarbeitung nicht nur auf die eigene Expertise, sondern ziehen in einem mög-
lichst frühen Stadium ExpertInnen z.B. der Regierungen, der Lebensmittel- und Ag-
rarindustrie und gegebenenfalls von Verbraucherverbänden hinzu. An dieser Stelle
beginnt die Arbeit in den Ausschüssen, denen ein erster interner Entwurf der Kom-
mission zugeleitet wird. Die Ausschüsse haben generell nur beratenden Charakter.
Die Kommission ist also keineswegs verpflichtet, Ergebnisse von Ausschüssen in
ihre Vorschläge einzubeziehen. Dennoch sollte die Bedeutung der Ausschüsse nicht
unterschätzt werden, denn sie haben bei der inhaltlichen Ausarbeitung der Gesetze
ein großes Gewicht.

%HLVSLHO�� 'DV� $XVVFKXVVV\VWHP� LP� /HEHQVPLWWHOEHUHLFK� �LQ� $QOHKQXQJ� DQ
�1(17:,&+�������
Im Lebensmittelbereich gibt es im wesentlichen drei Ausschüsse: Den beratenden Lebensmittelaus-
schuss (BLA), den wissenschaftlichen Lebensmittelausschuss (WLA) und den ständigen Lebensmit-
telausschuss (SLA). Die Ausschüsse unterscheiden sich durch ihre Größe, ihre Zusammensetzung, die
Art und Weise ihrer Einberufung und die inhaltliche Arbeit. Der BLA besteht aus 30 Mitgliedern und
wird von der Kommission in allen Fragen im Zusammenhang mit der Angleichung des Lebensmittel-
rechts einberufen. Der WLA wird ebenfalls von der Kommission einberufen und besteht aus 18 hoch-
qualifizierten Mitgliedern, die die Kommission beim Erlass neuer Richtlinien und Verordnungen oder
der Beantwortung von Anfragen durch die Mitgliedstaaten beraten. Der SLA wurde nicht durch die
Kommission, sondern durch Beschluss des Rates eingesetzt. Er besteht aus berufenen Mitgliedern aus
den einzelnen Staaten.

Die Ausarbeitung eines Vorschlags auf Kommissionsebene kann Wochen, Monate, aber auch Jahre
dauern. Im Lebensmittelbereich ist davon auszugehen, dass ein Gesetzgebungsverfahren mit zwei
oder drei Lesungen im Parlament und Rat alleine eine durchschnittliche Dauer von etwa 5 Jahren
aufweist. Wenn man nun noch die für die Verabschiedung der nationalen Umsetzungsmaßnahmen
erforderliche Zeit hinzurechnet, erhöht sich die Gesamtverfahrensdauer auf 6-7 Jahre (GRÜNBUCH
1997). Die Gesetze laufen deshalb Gefahr, schon bei ihrem Erlass veraltet zu sein und die für die Ver-
braucherInnen erforderlichen Sicherheitsbestimmungen nicht den aktuellen Entwicklungen anpassen
zu können.

Die VerbraucherInnen stellen sich zu Recht die Frage, inwieweit ihre Interessen in
den einzelnen Ausschüssen Berücksichtigung finden. Entscheidend ist insoweit die
Beteiligung von Verbraucherverbänden. Die EU ist bei der Beteiligung von NRO im
Gegensatz zur WTO81 zumindest formal schon ein ganzes Stück weiter. Es gibt eine
Generaldirektion DG XXIV „Verbraucherschutz“. Verbraucherverbände werden
außerdem in verschiedenen Ausschüssen beteiligt, so dem „Wirtschafts- und Sozial-
ausschuss“ oder dem „Beratenden Verbraucherausschuss“. Praktisch betrachtet hat
dies jedoch nicht allzu viel Bedeutung. Die Beratungen in den Ausschüssen - bei-
spielhaft sei hier auf den BLA und WLA verwiesen - finden unter Ausschluss der
Öffentlichkeit statt. So werden z.B. die Stellungnahmen der Kommission zu der Ar-
beit der Ausschüsse nicht veröffentlicht oder an Außenstehende weitergegeben
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Siehe Kap. 4.2.2.
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(NENTWICH 1994). Die VerbraucherInnen können also nicht nachvollziehen, aus
welchen Gründen ihre Interessen unbeachtet geblieben sind. Außerdem werden die
Ausschusssitzungen nicht durch formelle Abstimmungen abgeschlossen, sondern die
Kommission erarbeitet auf Grundlage der Ausschussergebnisse eine eigene Stellung-
nahme (NENTWICH 1994). Die von den Verbraucherverbänden geäußerten Interes-
sen finden deshalb nicht zwingend Eingang in das Gesetzgebungsverfahren.

Nach der Beschlussfassung der Kommission wird der Vorschlag dem Parlament zur
Stellungnahme übermittelt und dann an den Rat weitergeleitet. Im Parlament befasst
sich zunächst wieder der jeweils zuständige Ausschuss - im Bereich des Lebensmit-
telrechts ist dies der Ausschuss für Umweltschutz, Volksgesundheit und Verbrau-
cherschutz - mit dem Vorschlag. Mit der abschließend im Parlament angenommenen
Stellungnahme legt das Parlament seine Position dar und modifiziert gegebenenfalls
den Vorschlag der Kommission. Welchen Einfluss das Parlament mit seinem Vor-
schlag im Gesetzgebungsverfahren hat, hängt entscheidend von der Rechtsgrundlage
des zu erlassenden Gesetzes ab. Die Gesetze können je nach Rechtsgrundlage im
Anhörungs- (z.B. Art. 43 Abs. 2 UAbs. 3 EGV), Mitentscheidungs- (Art. 189 b
EGV) oder Zusammenarbeitsverfahren (Art. 189c EGV) erlassen werden.
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Quelle: Lamport 1995

Im Lebensmittel- und Agrarbereich kommen vor allem das Mitentscheidungs- und
das Anhörungsverfahren zur Anwendung. Die unterschiedlichen Verfahren entschei-
den über die Art und Weise der Beteiligung des Europäischen Parlaments. Beim An-
hörungsverfahren steht es im Ermessen der Kommission, ihren Vorschlag aufgrund
der Stellungnahme des Parlaments zu überarbeiten. Beim Mitentscheidungsverfahren
hat das Parlament gesetzgebende Funktion und kann durch sein Veto Rechtsakte ver-
hindern.

Endlich wird der Rat als eigentliches Gesetzgebungsorgan tätig. Da der Rat den Vor-
schlag der Kommission ebenfalls nicht allein umfassend behandeln kann, wird der
Vorschlag verschiedenen Arbeitsgruppen zugeleitet.

%HLVSLHO��'DV�*HVHW]JHEXQJVYHUIDKUHQ�LP�$JUDUEHUHLFK
Gemäß Art. 43 II EGV beginnt die Agrarrechtsetzung mit Vorschlägen der Kommission für politische
Maßnahmen und Rechtsakte. Die Kommission konsultiert dabei regelmäßig den Nichtregierungssek-
tor wie EU-Erzeugergemeinschaften, den Sektor Verarbeitung und Handel, Arbeitskräfte und
Verbraucher durch beratende Ausschüsse für die Landwirtsschaft. Die Kommission ist hierzu jedoch
in keiner Weise verpflichtet und kann auf die Befragungen der NRO gegebenenfalls verzichten. Die
erarbeiteten Vorschläge leitet die Kommission zur Stellungnahme an das EP und zur Beschlußfassung
dem Ministerrat „Landwirtschaft“ zu. Bei der Vorbereitung der Sitzungen des Ministerrates „Land-
wirtschaft“ werden die Minister vom Sonderausschuß „Landwirtschaft“, der sich aus hohen Agrarbe-
amten der Mitgliedstaaten der EU zusammensetzt, dem „WSA“ und dem „Ausschuß der Regionen der
EU“ beratend unterstützt.. Das Europaparlament kann in Agrarfragen nur beschränkt im Wege der
Anhörung Einfluß nehmen und kann deshalb jederzeit vom Rat überstimmt werden. Der Entschei-
dungsträger, der die wichtigsten politischen Leitlinien der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) festlegt,
ist deshalb der Rat. Bei der Ausübung dieser allgemeinen Ermächtigung beschränkt sich der Rat aller-
dings auf den Erlaß von Grundverordnungen sowie allgemeinen Regeln zur Durchführung dieser
Grundverordnungen. Im übrigen überträgt der Rat die Befugnis zum Erlaß der Durchführungsbestim-
mungen auf die Kommission (vgl. Art. 145 EGV)82.

$�����=XVDPPHQIDVVXQJ�XQG�.ULWLN
Das Parlament hat beim Anhörungs- und Zusammenarbeitsverfahren im Verhältnis
zur Kommission und zum Rat keine gleichberechtigte Mitwirkungsmöglichkeit. Der
Anwendungsbereich des Mitentscheidungsverfahrens, das dem Parlament eine ge-
setzgebende Rolle zugesteht, sollte deshalb zum Normalfall erklärt oder zumindest
ausgeweitet werden. Außerdem zeichnet sich das europäische Gesetzgebungsverfah-
ren - insbesondere wenn man die nationalen Umsetzungsmaßnahmen hinzuzieht -
durch seine Langwierigkeit aus. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, z.B. über
die Gefährlichkeit bestimmter Stoffe, laufen deshalb Gefahr, erst verspätet Eingang
in die Gesetze zu finden. Verbraucherinteressen müssen im europäischen Gesetzge-
bungsverfahren bisher nicht zwingend berücksichtigt werden. Die EU muss Verbrau-
cherverbänden im Rahmen der Gesetzgebung deshalb ein größeres Gewicht einräu-
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Die Beschlußfassung im Rat erfolgt grundsätzlich mit qualifizierter, die in der Kommission mit einfacher
Mehrheit.
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men, indem sie die zwingende Berücksichtigung der in den Ausschüssen geäußerten
Verbraucherinteressen vorschreibt. So ließe sich die Akzeptanz und Transparenz
europäischer Entscheidungen für die VerbraucherInnen fördern. Im Laufe der fol-
genden Kapitel wird deutlich, dass sich diese Defizite in den erlassenen Richtlinien
und Verordnungen, z.B. der umstrittenen Novel-Food-Verordung83 oder der Bio-
Verordnung84, niederschlagen.
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Siehe Kap. 6.5.
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Siehe Kap. 6.4.



1DFKKDOWLJH�(UQlKUXQJ $QKDQJ »»ko-Institut e.V.

$��

$�� :HVHQWOLFKH�5HFKWVYRUVFKULIWHQ

$�����:72���hEHUHLQNRPPHQ�]XU�(UULFKWXQJ�GHU�:HOWKDQGHOV�
RUJDQLVDWLRQ

Artikel IV – Aufbau der WTO

(1) Eine Ministerkonferenz, die sich aus Vertretern aller Mitglieder zusammensetzt,
tritt mindestens einmal alle zwei Jahre zusammen. Die Ministerkonferenz nimmt die
Aufgaben der WTO wahr und trifft die dafür erforderlichen Maßnahmen. Die Mi-
nisterkonferenz ist befugt, in allen unter eines der Multilateralen Handelsüberein-
kommen fallenden Angelegenheiten auf Antrag eines Mitglieds in Übereinstimmung
mit den besonderen Erfordernissen für die Beschlussfassung in diesem Überein-
kommen und dem einschlägigen Multilateralen Handelsübereinkommen Beschlüsse
zu fassen.
(2) Ein Allgemeiner Rat, der sich aus Vertretern aller Mitglieder zusammensetzt, tritt
zusammen, wann immer dies zweckdienlich ist. Zwischen den Tagungen der Minis-
terkonferenz nimmt der Allgemeine Rat deren Aufgaben wahr. Der Allgemeine Rat
nimmt auch die Aufgaben wahr, die ihm durch dieses Übereinkommen übertragen
sind. Der Allgemeine Rat gibt sich eine Geschäftsordnung und genehmigt die Ge-
schäftsordnungen der in Absatz 7 vorgesehenen Ausschüsse.
(3) Der Allgemeine Rat tritt gegebenenfalls zusammen, um die Aufgaben des in der
Vereinbarung über Streitbeilegung vorgesehenen Streitbeilegungsgremiums wahrzu-
nehmen. Das Streitbeilegungsgremium kann einen eigenen Vorsitzenden haben und
legt die Verfahrensregeln fest, die es zur Erfüllung dieser Aufgaben für notwendig
erachtet.
...

Artikel V – Beziehungen zu anderen Organisationen

(1) Der Allgemeine Rat trifft geeignete Vorkehrungen zur wirksamen Zusammenar-
beit mit anderen zwischenstaatlichen Organisationen, deren Aufgaben mit denen der
WTO im Zusammenhang stehen.
(2) Der Allgemeine Rat kann geeignete Vorkehrungen für Konsultationen und Zu-
sammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen treffen, die sich mit Angelegen-
heiten befassen, die mit denen der WTO im Zusammenhang stehen.
...

$�����$//*(0(,1(6�=2//��81'�+$1'(/6$%.200(1�*$77�����
Artikel I – Allgemeine Meistbegünstigung

1. Alle Vorteile, Vergünstigungen, Vorrechte oder Befreiungen, die von einem Ver-
tragspartner für ein Erzeugnis gewährt werden, das aus irgendeinem anderen Land
stammt oder für irgendein anderes Land bestimmt ist, werden sofort und bedin-
gungslos auch auf jedes gleichartige Erzeugnis ausgedehnt, das aus den Gebieten
irgendwelcher anderer Vertragspartner stammt oder für sie bestimmt ist. Diese Be-
stimmung bezieht sich auf Zölle und andere Abgaben jeder Art, die die Einfuhr oder
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Ausfuhr belasten oder anläßlich der Einfuhr oder Ausfuhr erhoben werden, sowie auf
diejenigen, die die zwischenstaatliche Überweisung von Geldmitteln zur Bezahlung
der Einfuhr oder Ausfuhr belasten, auf die Art der Erhebung dieser Zölle, Steuern
oder anderen Abgaben, auf die Gesamtheit der Vorschriften und Förmlichkeiten für
die Einfuhr oder Ausfuhr sowie auf alle anderen Fragen, die in den Ziffern 2 und 4
der Artikels III behandelt werden.
...

Artikel III – Gleichbehandlung mit Inlandswaren in bezug auf die Besteuerung
und andere gesetzliche Bestimmungen

1. Die Vertragspartner erkennen an, dass die Steuern und andere inneren Abgaben,
ebenso wie die Gesetzesbestimmungen, Verwaltungsanordnungen und Vorschriften
bezüglich des Verkaufs, des Verkaufsangebotes, des Ankaufs, der Beförderung, der
Verteilung oder Verwendung von Erzeugnissen auf dem Inlandsmarkt sowie die in-
ländischen Kontrollmaßnahmen bezüglich der Mengen oder der einzuhaltenden Ver-
hältnisse bei der Mischung, der Verarbeitung oder Verwendung bestimmter Erzeug-
nisse nicht auf die eingeführten oder inländischen Waren zum Zwecke des Schutzes
der inländischen Erzeugung angewendet werden dürfen.
2. Die aus dem Gebiet irgendeines Vertragspartners in das Gebiet irgendeines ande-
ren Vertragspartners eingeführten Erzeugnisse sollen weder direkt noch indirekt mit
irgendwie gearteten Steuern oder anderen inneren Abgaben belastet werden, welche
höher sind als diejenigen, die die gleichartigen Erzeugnisse einheimischen Ursprungs
direkt oder indirekt belasten. Außerdem wird kein Vertragspartner entgegen den
Grundsätzen der Ziffer 1 eine andere Art von Steuern oder sonstige innere Abgaben
auf die eingeführten oder inländischen Erzeugnisse erheben.
...
4. Die Erzeugnisse des Gebietes irgendeines Vertragspartners, die in das Gebiet ir-
gendeines anderen Vertragspartners eingeführt werden, sollen keiner ungünstigeren
Behandlung unterworfen werden, als sie gleichartigen Erzeugnissen einheimischen
Ursprungs in bezug auf alle Gesetzesbestimmungen, Verwaltungsanordnungen oder
Vorschriften bezüglich des Verkaufs, des Verkaufsangebotes, des Ankaufs, der Be-
förderung, der Verteilung oder Verwendung dieser Erzeugnisse auf dem inneren
Markt gewährt wird. Die Bestimmungen dieser Ziffer verbieten nicht die Anwen-
dung verschiedenartiger inländischer Beförderungstarife, die ausschließlich auf dem
wirtschaftlichen Betrieb der Beförderungsmittel, nicht aber auf dem Ursprung der
Erzeugnisse beruhen.
...

Artikel XX – Allgemeine Ausnahmen

Unter dem Vorbehalt, dass die folgenden Maßnahmen nicht in einer Weise durchge-
führt werden, dass sie ein Mittel zur willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskrimi-
nierung zwischen den Ländern, bei denen die gleichen Verhältnisse vorliegen, oder
eine verschleierte Beschränkung im internationalen Handel darstellen, soll keine Be-
stimmung des vorliegenden Abkommens so ausgelegt werden, als ob sie einen Ver-
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tragspartner hindern würde, folgende Maßnahmen zu beschließen oder durchzufüh-
ren:
a) Maßnahmen, die für den Schutz der öffentlichen Moral erforderlich sind;
b) Maßnahmen, die für den Schutz des Lebens und der Gesundheit von Personen und
Tieren oder die Erhaltung des Pflanzenwuchses erforderlich sind;
c) Maßnahmen, die sich auf die Einfuhr oder Ausfuhr von Gold oder Silber beziehen;
d) Maßnahmen, die erforderlich sind zur Sicherstellung der Anwendung von mit den
Bestimmungen des vorliegenden Abkommens nicht unvereinbaren Gesetzesbestim-
mungen oder Verwaltungsvorschriften, wie bspw. die Gesetzesbestimmungen und
Verwaltungsvorschriften über die Durchführung von Zollmaßnahmen, die Ausübung
von Monopolen, die entsprechend Ziffer 4 von Artikel II und entsprechend Artikel
XVII gehandhabt werden, den Schutz vom Patenten, Fabrikmarken sowie Urheber-
und Reproduktionsrechten und ferner über Maßnahmen zur Verhinderung von irre-
führenden Praktiken;
e) Maßnahmen, die sich auf Waren beziehen, die in Gefängnissen hergestellt werden;
f) Maßnahmen zum Schutze nationalen Eigentums von künstlerischem, historischem
und archäologischem Wert;
g) Maßnahmen zum Schutz natürlicher Hilfsquellen, bei denen die Gefahr der Er-
schöpfung besteht, wenn solche Maßnahmen gleichzeitig mit Beschränkungen der
einheimischen Produktion oder des einheimischen Verbrauches durchgeführt wer-
den;
h) Maßnahmen zur Durchführung von Verpflichtungen im Rahmen eines zwischen-
staatlichen Grundstoffabkommens, das bestimmten den Vertragsparteien vorgelegten
und von ihnen nicht abgelehnten Merkmalen entspricht oder das selbst den Vertrags-
parteien vorgelegt und von ihnen nicht abgelehnt wird;
i) Maßnahmen über Beschränkungen der Ausfuhr im Inneren des Landes gewonne-
ner Rohstoffe, die benötigt werden, um für eine einheimische Veredlungsindustrie
die im wesentlichen erforderlichen Mengen von solchen Rohstoffen in Zeiträumen
sicherzustellen, in denen ihr Inlandspreis in Ausführung eines Stabilisierungsplanes
der Regierung zu dem Weltmarktpreis gehalten wird; dies gilt unter dem Vorbehalt
dass derartige Beschränkungen nicht ein Ansteigen der Ausfuhr der in Rede stehen-
den Industrie oder eine Verstärkung des ihr gewährten Schutzes zur Folge haben
sowie dass sie den Bestimmungen über die Nichtdiskriminierung im vorliegenden
Abkommen nicht zuwiderlaufen;
j) Maßnahmen, die für den Erwerb oder die Verteilung von Waren wesentlich sind,
an denen ein allgemeiner oder örtlicher Mangel besteht; diese Maßnahmen müssen
jedoch dem Grundsatz entsprechen, dass allen Vertragsparteien ein angemessener
Anteil an der internationalen Versorgung mit solchen Waren zusteht; sind diese
Maßnahmen mit den anderen Bestimmungen dieses Abkommens nicht vereinbar, so
müssen sie aufgehoben werden, sobald die Gründe für ihre Einführung nicht mehr
bestehen. Die Vertragsparteien werden spätestens am 30. Juni 1960 prüfen, ob es
notwendig ist, diesen Buchstaben beizubehalten.
...
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Artikel 1 – Allgemeine Bestimmungen

1. Dieses Übereinkommen gilt für alle gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutz-
rechtlichen Maßnahmen, die sich mittelbar oder unmittelbar auf den internationalen
Handel auswirken können. Solche Maßnahmen werden gemäß diesem Übereinkom-
men entwickelt und angewendet.
...
4. Dieses Übereinkommen lässt die Rechte der Mitglieder nach dem Übereinkommen
über technische Handelshemmnisse in bezug auf nicht in den Geltungsbereich dieses
Übereinkommens fallende Maßnahmen unberührt.

Artikel 3 – Harmonisierung

1. Mit dem Ziel, eine möglichst weitgehende Harmonisierung der gesundheitspoli-
zeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Maßnahmen zu erreichen, stützen sich die
Mitglieder bei ihren gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Maß-
nahmen auf internationale Normen, Richtlinien oder Empfehlungen, soweit diese
bestehen, es sei denn, dass in diesem Übereinkommen und insbesondere in Absatz 3
etwas Gegenteiliges bestimmt ist.
2. Gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen, die internati-
onalen Normen, Richtlinien oder Empfehlungen entsprechen, gelten als notwendig
zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen
und als im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen dieses Übereinkommens
und des GATT 1994.
3. Die Mitglieder können gesundheitspolizeiliche oder pflanzenschutzrechtliche
Maßnahmen einfuhren oder beibehalten, die ein höheres gesundheitspolizeiliches
oder pflanzenschutzrechtliches Schutzniveau bewirken als das, welches durch Maß-
nahmen auf der Grundlage der einschlägigen internationalen Normen, Richtlinien
oder Empfehlungen erreicht würde, wenn eine wissenschaftliche Begründung vor-
liegt oder sich dieses höhere Niveau als Folge des von einem Mitglied gemäß den
einschlägigen Bestimmungen des Artikels 5 Absätze 1 bis 8 als angemessen festge-
legten gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Schutzes ergibt (II).
Unbeschadet der vorstehenden Bestimmung dürfen Maßnahmen, die ein gesund-
heitspolizeiliches oder pflanzenschutzrechtliches Schutzniveau erreichen, das sich
von dem unterscheidet, das durch auf internationalen Normen, Richtlinien oder Emp-
fehlungen beruhende Maßnahmen erreicht würde, nicht im Widerspruch zu den übri-
gen Bestimmungen dieses Übereinkommens stehen.
4. Die Mitglieder beteiligen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten voll und ganz an
den Arbeiten der zuständigen internationalen Organisationen und ihrer Unterorgani-
sationen, insbesondere der Kommission des Codex Alimentarius, des Internationalen
Tierseuchenamts und der im Rahmen der Internationalen Pflanzenschutzkonvention
tätigen internationalen und regionalen Organisationen, um in deren Rahmen die Ent-
wicklung und regelmäßige Überprüfung von Normen, Richtlinien oder Empfehlun-
gen in bezug auf alle Aspekte gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher
Maßnahmen zu fördern.
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Artikel 11 – Konsultationen und Streitbeilegung

1. Konsultationen und Streitbeilegung nach diesem Übereinkommen unterliegen den
Artikeln XXII und XXIII des GATT 1994, ergänzt und ausgelegt durch die Streit-
beilegungsvereinbarung, sofern nicht in diesem Übereinkommen ausdrücklich etwas
Gegenteiliges bestimmt ist.

$�����7%7
Artikel 1 – Allgemeine Bestimmungen

1.1. Die allgemeinen Begriffe für Normung und Konformitätsbewertungsverfahren
haben normalerweise unter Berücksichtigung ihres Zusammenhangs und im Hinblick
auf die Ziele und Zwecke dieses Übereinkommens die Bedeutung, die ihnen durch
die im Rahmen der Vereinten Nationen und durch internationale Normenorganisatio-
nen angenommenen Definitionen gegeben wurden.
...
1.3. Alle Waren einschließlich Industrieprodukte und landwirtschaftliche Erzeugnis-
se fallen unter dieses Übereinkommen.
...
1.5. Dieses Übereinkommen gilt nicht für gesundheitspolizeiliche und pflanzen-
schutzrechtliche Maßnahmen, die in Anhang A des Übereinkommens über die An-
wendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Maßnahmen be-
schrieben sind.
...

Artikel 2 – Ausarbeitung, Annahme und Anwendung technischer Vorschriften
durch Stellen der Zentralregierung

In bezug auf die Stellen der Zentralregierung gilt folgendes:
2.1. Die Mitglieder stellen sicher, dass aus dem Gebiet eines anderen Mitglieds ein-
geführte Waren in bezug auf technische Vorschriften eine nicht weniger günstige
Behandlung erhalten als gleichartige Waren inländischen Ursprungs oder gleicharti-
ge Waren mit Ursprung in einem anderen Land.
2.2. Die Mitglieder stellen sicher, dass technische Vorschriften nicht in der Absicht
oder mit der Wirkung ausgearbeitet, angenommen oder angewendet werden, unnöti-
ge Hemmnisse für den internationalen Handel zu schaffen. Zu diesem Zweck sind
technische Vorschriften nicht handelsbeschränkender als notwendig, um ein berech-
tigtes Ziel zu erreichen, wobei die Gefahren, die entständen, wenn dieses Ziel nicht
erreicht würde, berücksichtigt werden. Berechtigte Ziele sind unter anderem Erfor-
dernisse der nationalen Sicherheit, Verhinderung irreführender Praktiken, Schutz der
Gesundheit und Sicherheit von Menschen, des Lebens oder der Gesundheit von Tie-
ren und Pflanzen oder der Umwelt. Bei der Bewertung solcher Gefahren werden un-
ter anderem verfügbare wissenschaftliche und technische Informationen, verwandte
Produktionstechniken oder der beabsichtigte Endverbrauch der Waren zugrunde ge-
legt.
...
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2.4. Soweit technische Vorschriften erforderlich sind und einschlägige internationale
Normen bestehen oder deren Fertigstellung unmittelbar bevorsteht, verwenden die
Mitglieder diese oder die einschlägigen Teile derselben als Grundlage für ihre tech-
nischen Vorschriften, es sei denn, diese internationalen Normen oder die einschlägi-
gen Teile derselben wären unwirksam oder ungeeignete Mittel zur Erreichung der
angestrebten berechtigten Ziele, zum Beispiel wegen grundlegender klimatischer
oder geographischer Faktoren oder grundlegender technologischer Probleme.
2.5. Bei der Ausarbeitung, Annahme oder Anwendung einer technischen Vorschrift,
die eine erhebliche Auswirkung auf den Handel anderer Mitglieder haben kann, er-
läutert das Mitglied auf Ersuchen eines anderen Mitglieds die Rechtfertigung dieser
technischen Vorschrift im Sinne der Absätze 2 bis 4. Wird eine technische Vorschrift
für eines der in Absatz 2 ausdrücklich genannten Ziele ausgearbeitet, angenommen
oder angewendet und ist sie konform mit einschlägigen internationalen Normen, so
besteht die widerlegbare Vermutung, dass sie kein unnötiges Hemmnis für den inter-
nationalen Handel schafft.
...
2.7. Die Mitglieder prüfen wohlwollend die Anerkennung der Gleichwertigkeit tech-
nischer Vorschriften anderer Mitglieder, selbst wenn sich diese Vorschriften von
ihren eigenen unterscheiden, sofern sie sich davon überzeugt haben, dass durch diese
Vorschriften die Ziele ihrer eigenen Vorschriften angemessen erreicht werden.
...

$�����hEHUHLQNRPPHQ��EHU�GLH�/DQGZLUWVFKDIW���$JUDUDENRPPHQ
Artikel 15 – Besondere und differenzierte Behandlung

1. In Anerkennung dessen, dass die differenzierte und günstigere Behandlung von
Entwicklungsland-Mitgliedern ein wesentlicher Bestandteil der Verhandlungen ist,
wird in bezug auf die Verpflichtungen gemäß den einschlägigen Bestimmungen die-
ses Übereinkommens und den Listen der Zugeständnisse und Verpflichtungen eine
besondere und differenzierte Behandlung gewährt.
2. Entwicklungsland-Mitglieder haben die Möglichkeit, Senkungsverpflichtungen
über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren zu erfüllen. Von den am wenigsten ent-
wickelten Mitgliedern werden keine Senkungsverpflichtungen verlangt.
...

$�����'68
Artikel 2 – Verwaltung

(1) Das DSB wird hiermit gebildet, um diese Regeln und Verfahren und, soweit in
einem unter die Vereinbarung fallenden Überkommen nichts anderes vereinbart ist,
die Bestimmungen über Konsultationen und Streitbeilegung der unter die Vereinba-
rung fallenden Übereinkommen anzuwenden. Dem gemäß hat das DSB die Befugnis,
Panels einzusetzen, Berichte der Panels und des Berufungsgremiums anzunehmen,
die Überwachung der Umsetzung von Entscheidungen und Empfehlungen durchzu-
führen und die Aussetzung von Zugeständnissen oder sonstigen Verpflichtungen aus



1DFKKDOWLJH�(UQlKUXQJ $QKDQJ »»ko-Institut e.V.

$���

den unter die Vereinbarung fallenden Übereinkommen zu genehmigen. Hinsichtlich
der Streitigkeiten, die aufgrund eines unter die Vereinbarung fallenden Überein-
kommens entstehen, das ein plurilaterales Handelsübereinkommen ist, bezeichnet der
dort verwendete Begriff „Mitglied“ nur solche Mitglieder, die Vertragsparteien des
betreffenden plurilateralen Handelsübereinkommens sind. Wendet das DSB die
Streitbeilegungsbestimmungen eines plurilateralen Handelsübereinkommens an, so
dürfen sich nur solche Mitglieder an den vom DSB hinsichtlich dieser Streitigkeit
getroffenen Entscheidungen oder ergriffenen Maßnahmen beteiligen, die Vertrags-
parteien des betreffenden Übereinkommens sind.
...

Artikel 13 – Recht auf Information

(1) Jedes Panel hat das Recht, von jeder Einzelperson oder jedem Gremium, die es
für geeignet hält, Informationen oder fachlichen Rat einzuholen. Bevor ein Panel
jedoch Informationen oder fachlichen Rat von einer Einzelperson oder einem Gremi-
um unter der Hoheitsgewalt eines Mitglieds einholt, unterrichtet es die Behörden des
betreffenden Mitglieds. Ein Mitglied soll umgehend und umfassend auf einen Antrag
eines Panels auf Erteilung von Informationen reagieren, die das Panel für notwendig
und angebracht hält. Vertrauliche Informationen, die erteilt werden, dürfen nicht oh-
ne die förmliche Genehmigung durch die Einzelperson, das Gremium oder die Be-
hörden des Mitglieds offengelegt werden, welche die Informationen erteilen.
(2) Die Panels können von jeder einschlägigen Stelle Informationen erbitten und
Sachverständige befragen, um deren Gutachten zu bestimmten Aspekten der Angele-
genheit einzuholen. Bei einer von einer Streitpartei aufgeworfenen Sachfrage, die
eine wissenschaftliche oder technische Angelegenheit betrifft, kann ein Panel einen
schriftlichen Gutachterbericht von einer Sachverständigengutachtergruppe einholen.
Die Regeln über die Einsetzung einer solchen Gruppe und deren Verfahrensordnung
sind in Anhang 4 dargelegt.
...

$�����9HUWUDJ�]XU�*U�QGXQJ�GHU�(XURSlLVFKHQ�*HPHLQVFKDIW��(*9�
Art. 30

Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung
sind unbeschadet der nachstehenden Bestimmungen zwischen den Mitgliedstaaten
verboten.
...

Art. 36

Die Bestimmungen der Artikel 30 bis 34 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhr-
verboten oder -beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der öffentlichen
Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum Schutz der Gesundheit und des Lebens von
Menschen, Tieren oder Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, ge-
schichtlichem oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen
Eigentums gerechtfertigt sind. Diese Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch
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weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Be-
schränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen.
...

Art. 39

(1) Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik ist es,
die Produktivität der Landwirtschaft durch Förderung des technischen Fortschritts,
Rationalisierung der landwirtschaftlichen Erzeugung und den bestmöglichen Einsatz
der Produktionsfaktoren, insbesondere der Arbeitskräfte, zu steigern;
auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevölkerung, insbesondere durch Erhöhung
des Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft tätigen Personen, eine ange-
messene Lebenshaltung zu gewährleisten; 
die Märkte zu stabilisieren; 
die Versorgung sicherzustellen; 
für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen.
(2) Bei der Gestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik und der hierfür anzuwenden-
den besonderen Methoden ist folgendes zu berücksichtigen:
die besondere Eigenart der landwirtschaftlichen Tätigkeit, die sich aus dem sozialen
Aufbau der Landwirtschaft und den strukturellen und naturbedingten Unterschieden
der verschiedenen landwirtschaftlichen Gebiete ergibt;
die Notwendigkeit, die geeigneten Anpassungen stufenweise durchzuführen;
die Tatsache, dass die Landwirtschaft in den Mitgliedstaaten einen mit der gesamten
Volkswirtschaft eng verflochtenen Wirtschaftsbereich darstellt.
...

Art. 40

...

(4) Um der im Absatz 2 genannten gemeinsamen Organisation die Erreichung ihrer
Ziele zu ermöglichen, können ein oder mehrere Ausrichtungs- oder Garantiefonds für
die Landwirtschaft geschaffen werden.
...

Art. 43

(1) Zur Erarbeitung der Grundlinien für eine gemeinsame Agrarpolitik beruft die
Kommission unmittelbar nach Inkrafttreten dieses Vertrags eine Konferenz der Mit-
gliedstaaten ein, um einen Vergleich ihrer Agrarpolitik, insbesondere durch Gegen-
überstellung ihrer Produktionsmöglichkeiten und ihres Bedarfs, vorzunehmen.
(2) Unter Berücksichtigung der Arbeiten der in Absatz 1 vorgesehenen Konferenz
legt die Kommission nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses binnen
zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrags zur Gestaltung und Durchführung der
gemeinsamen Agrarpolitik Vorschläge vor, welche unter anderem die Ablösung der
einzelstaatlichen Marktordnungen durch eine der in Artikel 40 Absatz 2 vorgesehe-
nen gemeinsamen Organisationsformen sowie die Durchführung der in diesem Titel
bezeichneten Maßnahmen vorsehen.
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Diese Vorschläge müssen dem inneren Zusammenhang der in diesem Titel aufge-
führten landwirtschaftlichen Fragen Rechnung tragen.
Der Rat erlässt während der beiden ersten Stufen einstimmig und danach mit qualifi-
zierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung der Versamm-
lung Verordnungen, Richtlinien oder Entscheidungen, unbeschadet seiner etwaigen
Empfehlungen.

$�����%LR�9HURUGQXQJ
Art. 2

Im Sinne dieser Verordnung gilt ein Erzeugnis als aus ökologischem Landbau stam-
mend gekennzeichnet, wenn in der Etikettierung, der Werbung oder den Geschäfts-
papieren das Erzeugnis oder seine Bestandteile gekennzeichnet sind durch die in den
einzelnen Mitgliedstaaten gebräuchlichen Angaben, die dem Käufer den Eindruck
vermitteln, dass das Erzeugnis oder seine Bestandteile nach den Produktionsregeln
gemäß Artikel 6 gewonnen wurden, und zwar insbesondere durch nachstehende Beg-
riffe, es sei denn, diese Bezeichnungen gelten nicht für die in den Lebensmitteln ent-
haltenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse oder stehen ganz offensichtlich in keinem
Zusammenhang mit der Art der Erzeugung:
...
- deutsch: ökologisch,
...

Artikel 5 - Etikettierung

(1) In der Kennzeichnung oder Werbung für ein Erzeugnis des Artikels 1 Absatz 1
Buchstabe a) darf nur dann auf den ökologischen Landbau Bezug genommen wer-
den, wenn
a) sich die Kennzeichnung eindeutig auf die landwirtschaftliche Erzeugung bezieht;
b) das Erzeugnis gemäß den Vorschriften der Artikel 6 erzeugt oder aus einem
Drittland im Rahmen der Regelung des Artikels 11 eingeführt wurde;
c) es von einem Unternehmen erzeugt oder eingeführt wurde, für das die Kontroll-
maßnahmen der Artikel 8 und 9 gelten.
d) bei Erzeugnissen, die nach dem 1. Januar 1997 aufbereitet werden, die Kenn-
zeichnung, den Namen und/oder die Codenummer der Kontrollbehörde oder Kon-
trollstelle enthält, die für das Unternehmen zuständig ist. Für die Auswahl des Na-
mens oder der Codenummer ist der jeweilige Mitgliedstaat zuständig, der seine Ent-
scheidung der Kommission mitteilt.
(2) gestrichen
(3) In der Kennzeichnung und Werbung für ein Erzeugnis des Artikels 1 Absatz 1
Buchstabe b) darf in der Verkehrsbezeichnung auf den ökologischen Landbau/die
biologische Landwirtschaft nur Bezug genommen werden, wenn
a) mindestens 95 v.H. der Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Artikel 6
erzeugt oder von solchen Erzeugnissen gewonnen oder aus Drittländern im Rahmen
der Regelung des Artikels 11 eingeführt wurden;
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b) alle anderen Zutaten des Erzeugnisses, die landwirtschaftlichen Ursprungs sind, in
Anhang VI Teil C aufgenommen sind oder durch einen Mitgliedstaat gemäß Durch-
führungsbestimmungen, die gegebenenfalls aufgrund von Absatz 7 angenommen
wurden, vorläufig zugelassen wurden;
c) das Erzeugnis als Zutaten nichtlandwirtschaftlichen Ursprungs ausschließlich die
in Anhang VI Teil A aufgeführten Stoffe enthält;
d) das Erzeugnis oder seine Zutaten landwirtschaftlichen Ursprungs gemäß Buchsta-
be a) keinerlei Behandlung unterzogen wurden, bei denen andere als in Anhang VI
Teil B aufgeführte Stoffe Verwendung finden;
e) das Erzeugnis oder seine Zutaten nicht mit ionisierenden Strahlen behandelt wur-
de;
f) das Erzeugnis von einem Unternehmen aufbereitet oder eingeführt wurde, für das
die Kontrollmaßnahmen der Artikel 8 und 9 gelten;
g) bei Erzeugnissen, die nach dem 1. Januar 1997 aufbereitet werden, die Kenn-
zeichnung den Namen und/oder die Codenummer der Kontrollbehörde oder Kon-
trollstelle enthält, die für das Unternehmen, das die letzte Aufbereitungshandlung
vorgenommen hat, zuständig ist. Für die Auswahl des Namens oder der Codenum-
mer ist der jeweilige Mitgliedstaat zuständig, der seine Entscheidung der Kommissi-
on mitteilt.
Aus den Angaben zu den Verfahren des ökologischen Landbaus/der biologischen
Landwirtschaft muss klar hervorgehen, dass sie sich auf eine landwirtschaftliche
Produktionsweise beziehen, und es muss ihnen ein Hinweis auf die betreffenden Zu-
taten landwirtschaftlichen Ursprungs beigefügt sein, sofern diese Angaben nicht be-
reits eindeutig aus der Zutatenliste hervorgehen.
...

Artikel 6 - Erzeugungsvorschriften

(1) Ökologischer Landbau/biologische Landwirtschaft schließt ein, dass bei der Er-
zeugung der Produkte des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe a), ausgenommen Saatgut
und vegetatives Vermehrungsmaterial,
a) wenigstens die Vorschriften des Anhangs I und gegebenenfalls die betreffenden
Durchführungsbestimmungen eingehalten werden müssen;
b) als Pflanzenschutzmittel, Detergentien, Düngemittel, Bodenverbesserer oder zu
anderen Zwecken, die in Anhang II für bestimmte Stoffe aufgeführt sind, nur Er-
zeugnisse verwendet werden dürfen, die sich aus Erzeugnissen der Anhänge I und II
zusammensetzen. Sie dürfen nur entsprechend den besonderen Bestimmungen der
Anhänge I und II und nur insoweit verwendet werden, als die entsprechende Ver-
wendung in der Landwirtschaft allgemein in dem betreffenden Mitgliedstaat gemäß
den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften oder den einzelstaatlichen Vorschriften
im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht zugelassen ist;
c) nur Saatgut oder vegetatives Vermehrungsmaterial verwendet wird, das gemäß
dem Verfahren des ökologischen Landbaus/der biologischen Landwirtschaft im Sin-
ne von Absatz 2 erzeugt wurde.
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Artikel 7

(1) Erzeugnisse, die zum Zeitpunkt der Annahme dieser Verordnung für eine in Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe b) genannte Verwendung nicht zugelassen sind, können in
Anhang II aufgenommen werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
a) bei Verwendung zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen oder -erkrankungen:
- Sie sind unerlässlich für die Bekämpfung eines besonderen Pflanzenschädlings oder
einer besonderen Pflanzenerkrankung, weil andere biologische, anbautechnische,
materielle oder pflanzenzuchtbezogene Alternativen fehlen, und
- ihre Verwendung schließt jede unmittelbare Berührung mit dem Saatgut, der Pflan-
ze oder den Pflanzenerzeugnissen aus; bei einer Behandlung mehrjähriger Pflanzen
ist jedoch eine unmittelbare Berührung zulässig - allerdings lediglich außerhalb der
Wachstumsperiode der genießbaren Teile der Pflanze (Früchte) -, sofern hierdurch
nicht indirekt bewirkt wird, dass es zu Rückständen des Erzeugnisses in den genieß-
baren Teilen kommt, und
- ihre Verwendung führt nicht zu unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt
bzw. trägt nicht zu einer Umweltverseuchung bei;
b) bei Verwendung als Düngemittel oder Bodenverbesserungsmittel:
- Sie sind unerlässlich für den spezifischen Nährstoffbedarf der Pflanzenkulturen
oder für spezifische Bodenverbesserungszwecke, für die die Verfahren des Anhangs
I nicht ausreichen, und
- ihre Verwendung führt nicht zu unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt
bzw. trägt nicht zu einer Umweltverseuchung bei.
...

$�����1RYHO�)RRG�9HURUGQXQJ
Artikel 1
...
 (2) Diese Verordnung findet Anwendung auf das Inverkehrbringen von Lebensmit-
teln und Lebensmittelzutaten in der Gemeinschaft [...]die unter nachstehende Grup-
pen von Erzeugnissen fallen:
a) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die genetisch veränderte Organismen im
Sinne der Richtlinie 90/220/EWG enthalten oder aus solchen bestehen;
b) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die aus genetisch veränderten Organismen
hergestellt wurden, solche jedoch nicht enthalten;
...

Artikel 2 

(1) Diese Verordnung gilt nicht für
a) Lebensmittelzusatzstoffe, die unter die Richtlinie 89/107/EWG des Rates vom 21.
Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
Zusatzstoffe, die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen, fallen;
b) Aromen zur Verwendung in Lebensmitteln, die unter die Richtlinie 88/388/EWG
des Rates vom 22. Juni 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten über Aromen zur Verwendung in Lebensmitteln und über Ausgangsstoffe für
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ihre Herstellung fallen;
c) Extraktionslösungsmittel zur Herstellung von Lebensmitteln, die unter die Richtli-
nie 88/344/EWG des Rates vom 13. Juni 1988 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten über Extraktionslösungsmittel, die bei der Herstellung
von Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten verwendet werden, fallen.
...

Artikel 3

(1) Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten, die unter diese Verordnung fallen, dürfen
- keine Gefahr für den Verbraucher darstellen;
- keine Irreführung des Verbrauchers bewirken;
- sich von Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten, die sie ersetzen sollen, nicht so
unterscheiden, dass ihr normaler Verzehr Ernährungsmängel für den Verbraucher mit
sich brächte.
(2) Im Hinblick auf das Inverkehrbringen der unter diese Verordnung fallenden Le-
bensmittel und Lebensmittelzutaten in der Gemeinschaft finden die Verfahren der
Artikel 4, 6, 7 und 8 anhand der in Absatz 1 dieses Artikels festgelegten Kriterien
und der in diesen Artikeln erwähnten sonstigen relevanten Faktoren Anwendung.
Was jedoch die Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten im Sinne dieser Verordnung
anbelangt, die aus Pflanzensorten gewonnen worden sind, für die die Richtlinien
70/457/EWG und 70/458/EWG gelten, so wird die Genehmigungsentscheidung im
Sinne des Artikels 7 dieser Verordnung im Rahmen der in diesen Richtlinien vorge-
sehenen Verfahren getroffen, sofern dabei die in dieser Verordnung festgelegten Prü-
fungsgrundsätze sowie die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Kriterien berück-
sichtigt werden; eine Ausnahme hiervon bilden die Bestimmungen für die Etikettie-
rung dieser Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten, die gemäß Artikel 8 nach dem
Verfahren des Artikels 13 festgelegt werden.
...
 (4) Abweichend von Absatz 2 gilt das Verfahren des Artikels 5 für Lebensmittel
oder Lebensmittelzutaten im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 Buchstaben b), d) und e),
die nach den verfügbaren und allgemein anerkannten wissenschaftlichen Befunden
oder aufgrund einer Stellungnahme einer der in Artikel 4 Absatz 3 genannten zustän-
digen Stellen hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, ihres Nährwerts, ihres Stoffwech-
sels, ihres Verwendungszwecks und ihres Gehalts an unerwünschten Stoffen den
bestehenden Lebensmitteln und Lebensmittelzutaten im wesentlichen gleichwertig
sind.
...

Artikel 5

Bei den Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten im Sinne des Artikels 3 Absatz 4
unterrichtet der Antragsteller die Kommission über das Inverkehrbringen. Dieser
Mitteilung sind die zweckdienlichen Angaben nach Artikel 3 Absatz 4 beigefügt. Die
Kommission übermittelt den Mitgliedstaaten innerhalb von 60 Tagen eine Kopie
dieser Mitteilung sowie auf Anfrage eines Mitgliedstaats eine Kopie der genannten
zweckdienlichen Angaben. Die Kommission veröffentlicht jährlich eine Zusammen-
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fassung dieser Mitteilungen im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, Teil C.

Für die Kennzeichnung gelten die Bestimmungen des Artikels 8.

Artikel 6

(1) Der Antrag gemäß Artikel 4 Absatz 1 enthält die erforderlichen Angaben, ein-
schließlich einer Kopie der durchgeführten Studien, und alle sonstigen Elemente,
anhand deren nachgewiesen werden kann, dass das Lebensmittel oder die Lebens-
mittelzutat den Kriterien gemäß Artikel 3 Absatz 1 entspricht, sowie einen angemes-
senen Vorschlag für die Aufmachung und Etikettierung des Lebensmittels oder der
Lebensmittelzutat entsprechend den Anforderungen des Artikels 8. Ferner ist dem
Antrag eine Zusammenfassung des Antragsdossiers beizufügen.
(2) Nach Eingang des Antrags sorgt der in Artikel 4 Absatz 1 bezeichnete Mitglied-
staat dafür, dass eine Erstprüfung durchgeführt wird. Dazu teilt er entweder der
Kommission den Namen der mit der Ausarbeitung des Berichts über die Erstprüfung
beauftragten zuständigen Lebensmittelprüfstelle mit oder ersucht die Kommission, in
Absprache mit einem anderen Mitgliedstaat eine der in Artikel 4 Absatz 3 genannten
Prüfstellen mit der Ausarbeitung eines solchen Berichts zu beauftragen.
Die Kommission leitet an die Mitgliedstaaten unverzüglich eine Kopie der vom An-
tragsteller vorgelegten Zusammenfassung weiter und gibt ihnen den Namen der mit
der Erstprüfung beauftragten zuständigen Lebensmittelprüfstelle bekannt.
(3) Innerhalb von drei Monaten nach Eingang des in Übereinstimmung mit den Be-
dingungen des Absatzes 1 erstellten Antrags wird im Einklang mit den Empfehlun-
gen gemäß Artikel 4 Absatz 4 ein Bericht über die Erstprüfung erstellt, aus dem her-
vorgeht, ob das Lebensmittel oder die Lebensmittelzutat einer ergänzenden Prüfung
nach Artikel 7 zu unterziehen ist.
(4) Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt den Bericht der zuständigen Lebens-
mittelprüfstelle unverzüglich der Kommission, die ihn an die übrigen Mitgliedstaaten
weiterleitet. Ein Mitgliedstaat oder die Kommission kann innerhalb von 60 Tagen
nach Vorlage des Berichts durch die Kommission Bemerkungen übermitteln oder
einen begründeten Einwand gegen das Inverkehrbringen des Lebensmittels oder der
Lebensmittelzutat erheben. Die Bemerkungen oder Einwände können auch die Auf-
machung oder Etikettierung des Lebensmittels oder der Lebensmittelzutat betreffen.

Die Bemerkungen oder Einwände sind an die Kommission zu richten, die sie inner-
halb der vorgenannten Frist von 60 Tagen an die Mitgliedstaaten weiterleitet.
Auf Verlangen eines Mitgliedstaats übermittelt der Antragsteller eine Kopie der mit
dem Antrag vorgelegten zweckdienlichen Informationen:
...

Artikel 8

(1) Unbeschadet der übrigen Anforderungen der gemeinschaftlichen Rechtsvor-
schriften für die Etikettierung von Lebensmitteln gelten folgende zusätzliche spezifi-
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sche Etikettierungsanforderungen für Lebensmittel zur Unterrichtung der End-
verbraucher über:
a) alle Merkmale oder Ernährungseigenschaften, wie
- Zusammensetzung,
- Nährwert oder nutritive Wirkungen,
- Verwendungszweck des Lebensmittels,
die dazu führen, dass ein neuartiges Lebensmittel oder eine neuartige Lebensmittel-
zutat nicht mehr einem bestehenden Lebensmittel oder einer bestehenden Lebens-
mittelzutat gleichwertig ist.
Ein neuartiges Lebensmittel oder eine neuartige Lebensmittelzutat gilt als nicht mehr
gleichwertig im Sinne dieses Artikels, wenn durch eine wissenschaftliche Beurtei-
lung auf der Grundlage einer angemessenen Analyse der vorhandenen Daten nach-
gewiesen werden kann, dass die geprüften Merkmale Unterschiede gegenüber kon-
ventionellen Lebensmitteln oder Lebensmittelzutaten aufweisen, unter Beachtung der
anerkannten Grenzwerte für natürliche Schwankungen dieser Merkmale.
In diesem Fall sind auf der Etikettierung diese veränderten Merkmale oder Eigen-
schaften sowie das Verfahren, mit dem sie erzielt wurden, anzugeben;
b) vorhandene Stoffe, die in bestehenden gleichwertigen Lebensmitteln nicht vor-
handen sind und die Gesundheit bestimmter Bevölkerungsgruppen beeinflussen kön-
nen;
...
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